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PETER WEISS

Eine honesta missio in Sonderformat.
Neuartige Bronzeurkunden für Veteranen der Legionen

in Germania superior unter Gordian III.

Veterani ex legionibus instrumentum accipere non solent – «Veteranen aus Legionen
pflegen keine Entlassungsurkunde zu erhalten». So formulierte am 22. Januar 150 der
Legat von Syria Palaestina D. Velius Fidus einen ehernen Grundsatz, als ihm zweiund-
zwanzig aus Ägypten stammende Veteranen ein Gesuch um eben ein solches instru-
mentum vorgelegt hatten, um in der Heimat ihre Privilegien wahren zu können.1 Sie
waren zuerst Flottensoldaten gewesen, dann aber nach den schweren römischen Ver-
lusten im bellum Iudaicum in die legio X Fretensis in Iudaea versetzt worden. Der so
formulierte Grundsatz galt nicht nur für die Legionen, sondern auch für alle anderen
Truppengattungen. Die Rechtsquellen sprechen wiederholt davon, und Papyrusdoku-
mente lassen einen Einblick zu, vor welchen Schwierigkeiten Veteranen stehen konn-
ten, wenn sie ihren Status zur Wahrung ihrer Rechte nachweisen wollten. Bei den Sol-
daten peregriner Herkunft, den classici der beiden prätorischen Flotten, den auxiliarii
und seit Traian den equites singulares Augusti, stellte sich das Problem nicht in dieser
Schärfe. Denn die diplomata militaria aus Bronze, die diese Soldaten in der Regel er-
hielten, sind zwar Urkunden über die Verleihung von Bürgerrecht und conubium, set-
zen aber seit Traian fast immer die honesta missio voraus und bestätigen diese im Text.
Dennoch sind auch bei Soldaten der Auxilien Probleme bekannt, ihre ehrenhafte Ent-
lassung zu beglaubigen. Im eingangs zitierten Fall wies der Legat von Syria Palaestina
zwar auf den restriktiven Grundsatz hin, gab jedoch einen positiven Bescheid und
stellte – nicht erhaltene – instrumenta aus: sportulam et instrumentum dabo.

Mein Dank gilt Dan Dana für Auskünfte zur thrakischen Onomastik, Barbara Pferdehirt
für die Bereitstellung von Photos aus dem Bestand des RGZM, Andreas Pangerl für brillante
Photographien der neuen Urkunde, Werner Eck für Hinweise und kritische Lektüre,
Michael A. Speidel für militärgeschichtliche Expertise, vor allem aber Rudolf Haensch,
der entscheidend dazu beigetragen hat, das Projekt «Urkunde 240» zu einem hoffentlich guten
Ende zu bringen.

1 PSI IX 1026 = CIL XVI App. 13 = CPL 117 = Documenti 83 und 98 = ChLA XXV 784.
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Urkunden über Entlassungen waren lange Zeit kaum bekannt.2 Seit einigen Jahren
mehren sich die Funde von einschlägigen Dokumenten aus Metall aus dem 3. Jahr-
hundert, die neue Einblicke eröffnen. Nicht alle sind Urkunden im juristischen Sinn.
Von einer rechtsgültigen Doppelurkunde vom 13. Dezember 215 für einen Auxiliar-
soldaten aus dem Heer von Moesia inferior ist eine Tabella I erhalten.3 Ein Dokument
des thrakischen Alenreiters Aurelius Bithus aus dem Exercitus von Pannonia superior
vom 3. Januar 240 mit zwei Tabellae imitiert exakt ein hölzernes Diptychon aus tabu-
lae ceratae.4 Es hat aber keinen Urkundenwert, denn es war weder verschließbar, noch
trägt es die Namen von Zeugen. Eine große und schwere, nur auf einer Seite beschrif-
tete Tafel ließ sich um 230 ein aus der niedergermanischen legio I M(inervia) Severiana
Alexandriana entlassener Legionär anfertigen; sie war wohl Teil eines Diptychons und
vom Typus her offenbar wiederum einem hölzernen Original nachgebildet.5 Alle drei
Dokumente orientieren sich offensichtlich an den Vorbildern der Militärdiplome
oder von Diptychen aus Holz. Der Text folgt immer einem bestimmten Schema, mit
kleineren Varianten. Im Fall des Dokuments vom Jahr 240 lautet er: Marcius Maximi-
lia|nus leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) | Aurel(io) Bitho eq(uiti) | alae I Ulp(iae)
cont(ariorum) Gor|dianae emerito || honestam missio|nem dedi III non(as) | Ianuarias ex
III Non(as) Ianuari{i}as Sa|bino II et Venusto co(n)s(ulibus).6 In den beiden anderen
Fällen spricht der Statthalter ebenfalls in der 1. Person. Ein ähnliches Formular weist
schon die Tabula II einer einem Militärdiplom gleichenden Urkunde, das einzige er-
haltene Dokument aus Holz, vom 4. Januar 122 auf.7 Vom System her war es Sache der
Veteranen, sich ein Dokument über ihre missio zu beschaffen. Wie wichtig dieser
Nachweis bei der Rückkehr in die Zivilgesellschaft für die Wahrung des Status und die
Durchsetzung der Privilegien (commoda) war, die ihnen mit der Entlassung gewährt
wurden, zeigt sich in den Quellen auf Schritt und Tritt.8

2 Dazu und zum Folgenden Eck – Roxan 1998, Mráv – Szabó 2009, 256–258 und aus-
führlich Speidel 2009/2007a, 333–343, auch zu den wenigen vor 1998 bekannten Dokumenten
und Hinweisen. Zum Vorgang des Jahres 150 ebd. 335f.

3 Eck – Roxan 1998, 96–100 (= RMD IV App. I, I.1 = RGZM 73); Speidel 2009/2007a, 336.
S. auch unten bei Anm. 56.

4 Eck – Roxan 1998, 100–108 (= RMD IV App. I, I.2 = RGZM 74); Speidel 2009/2007a,
328; 336f.

5 Eck 1999 (= RMD App. I. I.3). Dazu Eck 2000; Speidel 2009/2007a, 324f.; 337.
6 Die Wiederholung des Tages mit ex bedeutet: «mit Wirkung von eben diesem Tag» (Spei-

del 2009/2007a, 328).
7 ILS 9060 (= CIL XVI p. 143 App. 1 = RMD IV App. I.B) M(arco) Acilio Av{av}iola et Pansa

co(n)sulibus) | pridie Nonas Ianuarias | T(itus) Haterius Nepos praef(ectus) Aeg(ypto) | L(ucio)
Valerio Nostro equiti | alae Vocontiorum turma | Gaviana emerito hone|stam missionem dedit.
Von anderer Hand: [L. Va]lerio s(upra) s(cripto) e(merito) h(onestam) m(issionem) dedi prid(ie)
Non(as).

8 Zu den Privilegien s. insbesondere Wolff 1986; zu den Gerichtsprivilegien jetzt Sänger
2011, 82–90 und 223–249.
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Ein 2006 angezeigtes, auf deutsch 2009 publiziertes Bronzefragment im Ungari-
schen Nationalmuseum brachte einen bisher unbekannten Typus eines Dokuments
über die honesta missio eines Legionssoldaten zu Tage.9 In diesem Fall liegt zweifellos
der Rest einer rechtsgültigen Urkunde vor, denn auf einer Seite stehen erstmals in die-
ser späten Zeit Namen von Zeugen. Der erhaltene Textausschnitt bietet Elemente, die
man sonst aus keinem der Dokumente kennt. Es wird noch deutlich, dass der Soldat
ein Thraker war, in der in Mogontiacum (Mainz) stationierten legio XXII Primigenia
pia fidelis diente und im Jahr 240 von einem legatus Augusti pro praetore von Germania
superior die honesta missio erhielt. Die Struktur des Textes und seine Einbettung in die
Passagen, die vorausgegangen sein müssen und gefolgt sein könnten, lässt der erhal-
tene Ausschnitt nicht mehr erkennen. Damit fehlen entscheidende Elemente für ein
Gesamtverständnis.

Diese Fragen lassen sich jetzt durch eine große, weitgehend erhaltene Tabella aus
demselben Entlassungsvorgang klären. Die Urkunde aus dem Kunsthandel gehörte
wieder einem Thraker, der aber in der anderen obergermanischen Legion gedient
hatte, der VIII Augusta in Argentorate (Straßburg). Die Tabella aus Bronze (im Fol-
genden als Urkunde A bezeichnet) ist zwar an einigen Stellen beschädigt, aber der
lange Text lässt sich weitgehend ergänzen, auch mittels des schon bekannten und ge-
rade erläuterten Fragments (im Folgenden Urkunde B). Die Tafel enthält ein singulä-
res Dossier: eine Anweisung Gordians III. an einen bisher unbekannten Statthalter
von Germania superior zur honesta missio eines Jahrgangs, eine Petition des Veteranen
mit den Eckdaten seiner Personalakte und den Bescheid des Gouverneurs. Die Tabella
bereichert damit auch die Kaiserbriefe und Statthalterbescheide des 3. Jh.s n. Chr. um
einen neuartigen Fall. Im Zusammenspiel ermöglichen die beiden Urkunden die
Rekonstruktion des Vorgangs, der zur Verfertigung dieser außergewöhnlichen Entlas-
sungsurkunden in jenem Jahrgang des Exercitus von Germania superior führte.
Darüber hinaus geben sie Einblick in truppengeschichtliche Einzelheiten und den
zeitgeschichtlichen Hintergrund bei der Rekrutierung der Thraker unter Caracalla
und ihrer Entlassung unter Gordian III. Über die Herkunft der Tabella ist nichts be-
kannt; sehr wahrscheinlich wird man auch in diesem Fall an den Balkanraum zu den-
ken haben. Wie schon bei Urkunde B liegt einer der vielen mit Sonden aufgespürten
und in den Antikenhandel gelangten Funde vor. Bei aller damit verbundenen Proble-
matik rechtfertigt doch die historische Bedeutung wegen der aus ihr ableitbaren Er-
kenntnisse eine Publikation.

9 Mráv – Szabó 2009 (AE 2009, 1837). Zuvor AE 2006, 1866 (Anzeige der früheren Publi-
kation beider Autoren in ungarischer Sprache). Das Fragment unbekannter Provenienz war vom
Zollamt in Röszke (Ungarn) bei einem Bulgaren beschlagnahmt worden und wurde dann vom
Ungarischen Nationalmuseum erworben.
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1. Die Urkunden

Die neue Urkunde (A)

Die Tafel aus einem Bronzeblech hat ein hochrechteckiges Format; in der Mitte rechts
ist sie über 1 mm dick, sonst dünn bis sehr dünn. Eine Seite ist beschrieben, die andere
leer. Die überwiegend sehr gut erhaltene, glatte Oberfläche der Schriftseite weist eine
grüne bis grünschwarze Patina auf. Die Tabula ist oben und rechts bis zum Rand
erhalten. Im oberen und unteren Drittel ist sie, offenbar in einer unbekannten Zweit-
verwendung, mit waagerechten Knickkanten etwas nach hinten gebogen (bei der Ab-
bildung ist das nicht zu sehen). Auf der unbeschrifteten Seite ist die oberste Schicht
der Oberfläche stellenweise abgeplatzt, vor allem in den rauhen Querzonen entlang
der waagerecht geknickten Partien, die eine grünblaue Färbung aufweisen. In der
Mitte ist der Text unten bis zur letzten Zeile erhalten, dazu eine anschließende Leer-
zeile; der Rand darunter fehlt aber. Die Höhe beträgt noch 20,8 cm, die Breite maxi-
mal 16,1 cm, das Gewicht 174,47 g. Die Schriftseite ist oben und rechts bis zum Rand
beschrieben, eine Rahmung fehlt. Saubere Schrift mit kursiven Elementen; Buchstabe
A ohne Querhaste, L mit hängender, unter die Zeile reichenden zweiten Haste. Buch-
stabenhöhe im Durchschnitt 3–5 mm, mit Längungen bei T, F und L; I longum bei
IMP, am Anfang von INDVLGENTIA, bei ITEM und EIVS. Zwischen den Zeilen 8/9
und 16/17 je ein Paar eng beieinander liegender, nach der Beschriftung ausgestanzter
Löcher (Durchmesser 3 mm, innerer Abstand voneinander 8 mm).

Auf der leeren Seite befinden sich rechts etwas über mittlerer Höhe mehrere Kor-
rosionsstellen in Zeilenanordnung. Sie entsprechen genau den Z. 7–13 der Textseite
und geben retrograd den ersten Teil dieser Zeilen wieder. In einigen Partien lässt sich
das deutlich erkennen. Die Buchstaben hatten sich also durchgedrückt und die Erhe-
bungen sind wegkorrodiert. Eine ähnliche Zone findet sich auch bei der Urkunde B,
allerdings auf einer intakten Oberfläche.

Wenn eine Tabella II vorliegen sollte, wären auf dieser Seite die Namen der sieben
Zeugen zu erwarten, wie auf dem Fragment der Urkunde B. Da sie fehlen, könnten sie
dann allenfalls mit Tinte geschrieben gewesen sein. Das ist aber weder bei der Urkunde B
noch jemals bei den Militärdiplomen der Fall. Folglich liegt hier die Tabella I einer Dop-
pelurkunde vor, mit dem Urkundentext der Außenseite und einer leeren Innenseite.

Die ursprüngliche Größe der Tabula lässt sich mittels zweier Kriterien ermitteln,
den Zeilenlängen und der Position der beiden Löcherpaare. Bei einer Reihe von Zeilen
ergeben sich einfache, sichere Ergänzungen und damit Zeilenlängen, nämlich bei den
Zeilen 3–7 und 9–12. Es zeigt sich, dass an den Zeilenanfängen nur wenig fehlt; in Z. 9
sind es nur drei Buchstaben. Daraus ergibt sich eine ursprüngliche Breite von wenig
mehr als den erhaltenen 16 cm in dieser Zeile. Es zeigt sich zugleich, dass die beiden
Paare der Löcher sehr genau in der Mitte der Tafelbreite zentriert waren, was an sich
schon zu erwarten ist. Über die Symmetrieachse, die dadurch fest liegt, ergibt sich eine
Breite von 17,2 cm. Die Höhe mit erhaltenen 20,8 cm wird über die letzte Zeile und
die folgende Leerzeile nur minimal hinausgegangen sein. Mit der Leerzeile am Ende
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kommt man auf eine Aufteilung des Textes auf 23 + 1, also 24 Zeilen. Die beiden Lö-
cherpaare sitzen zwischen den Zeilen 8/9 und 16/17; sie teilen also den Raum genau in
Drittel. Folglich fehlen wohl kaum mehr als 1–2 mm von der ursprünglichen Höhe.

Von den ausgefransten Stellen links sind kleinere Partien nach hinten umgebogen.
Dort finden sich noch Buchstabenreste, die nur bei Autopsie zu erkennen, auf dem
Photo aber nicht zu sehen sind. Einige andere Buchstaben (meist an den linken Bruch-
rändern der Tafel) sind ausgebrochen, weil das Blech sehr dünn ist und die Gravur tief
ging. Dann verläuft der Bruch entlang den Konturen der Buchstaben, die sich damit
wiedergewinnen lassen. So ist von dem querstrichlosen Buchstaben A mehrfach das
spitze Dreieck der Innenseite erhalten. Der Text ist sorgfältig ordiniert, mit Spatien,
die manche Abschnitte strukturieren.

Der Text wird hier gleich mit den sicheren und vermuteten Ergänzungen vorge-
legt; sie werden im Anschluss begründet. Er lautet wie folgt:

Außenseite

[IMP  CAESAR] MARCVS   ANTONIVS  GORDIANVS   PIVS   FELIX
[A V G V S T V S]        SILIO    AMICO     SVO    S A L V T E M
[QVOD  BONV]M   FAVSTVM   FELIX  SALVTAREMQVE  SIT   MIHI
[SENATVI  PO]PVLOQVE  ROMANO  EXERCITIBVSQVE  MEIS  EOS

5 QVI MIL]ITARE COERERVNT MESSALA ET SABINO COS ANTE KAL
[IANVAR]IAS  QVAE  PROXIMAE  FVTVRAE  SVNT  SACRAMENTO
[SOLVI V]OLO AMICE KARISSIMAE  ET  RELIQVA  MARCVS  AVRE
[LIVS - - - ]ALVS  DISAE [F?]  TRAX  DILECTARIVS  MILES  FACTVS

•     •
[IN LE]G VIII  AVGVSTA A DIVO ANTONINO MAGNO  PRI  KALDAS

10 [MART]IAS  CONSVLE  SVPRA  SCRIPTO   ITEM  SACRAMENTO  SO
[LVTV]S   E X  SACRA  INDVLGENTIA · D N · GORDIANI   AVGVSTI
[IDIBV]S   DECEMBRIBVS     SABINO   ET   VENVSTO   CONSVLIBVS
[M I]S SVS  H O N E S T A  M I S S I O N E  EX CENTVRIA QVARTA PI
[L I] P R I O R           A   SILIO   AMICO  LEGATO  AVGVSTI  PRO  PRE

15 [TOR ED]EDET  COMMODA  MEA  QVAE  MIHI  OB AEMERITA  MILI
[TIA  S]ACRATISSIMVS  I M P  GORDIANVS  AVGVSTVS  DARI  PRAE

•    •
[STITIT  VT  ETIAM?] SECVNDVM  SACRAM  INDVLGENTIAM  EIVS
[V E T E RANVS? DEM]OSTREM   PERMITTAS   MIHI   AEREAM   TA
[BVLAM   FACERE  E T] DESCRIPTVM  ET  RECOGNITVM  PARS  EX

20 [LITTERIS  IMP  GORDIAN]I   AVGVSTI   E T  CONSVLEM  E T  DIEM
[MISSIONIS  EX  TABV]LARIO   LEGIONIS   SVPRA   SCRIPTAE  SVS
[CRIPTIO  VIRI  CLA]RISSIMI  S I L I  A M I C I   CONSVLA[RIS   PER]
[MITTO   QVOD] DESIDERAS                       L E G I    [ RECOGNOVI ]
[                             ] v a c a t                  [ ]
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Abb. 1: Urkunde A, Tabula I, Außenseite (M. 1: 1,4)
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Abb. 2: Urkunde A, Tabula I, Innenseite (M. 1: 1,4)
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[Imp(erator) Caesar] Marcus Antonius Gordianus Pius Felix | [Augustus] Silio Amico
suo salutem. |

[Quod bonu]m faustum felix salutaremque sit mihi | [senatui po]puloque Romano
exercitibusque meis. Eos, |5 [qui mil]itare coe!p"erunt Messala et Sabino co(n)s(ulibus),
ante kal(endas) | [Ianuar]ias, quae proximae futurae sunt, sacramento | [solvi v]olo,
Amice karissimae, et reliqua.

Marcus Aure|[lius --]alus Disae [f(ilius)?] Trax, dilectarius, miles factus | [in le]g(ione)
VIII Augusta a divo Antonino Magno pri(die) kal(en)das |10 [Mart]ias consule supra
scripto, item sacramento so|[lutu]s ex sacra indulgentia d(omini) n(ostri) Gordiani Au-
gusti | [idibu]s Decembribus Sabino et Venusto consulibus, | [mi]ssus honesta missione ex
centuria quarta pi|[li] prior(is) a Silio Amico legato Augusti pro pre|15[tor(e) ed]edet:

Commoda mea, quae mihi ob aemerita mili|[tia s]acratissimus Imp(erator) Gordia-
nus Augustus dari prae|[stitit, ut etiam?] secundum sacram indulgentiam eius | [vetera-
nus? dem]ostrem, permittas mihi aeream ta|[bulam facere et] descriptum et recognitum
pars ex |20 [litteris Imp(eratoris) Gordian]i Augusti et consulem et diem | [missionis ex ta-
bu]lario legionis supra scriptae.

Sus|[criptio viri cla]rissimi Sili Amici consula[ris: Per|mitto quod] desideras.
Legi. [Recognovi].

[«Imperator Caesar] Marcus Antonius Gordianus Pius Felix [Augustus] grüßt sei-
nen Silius Amicus.

[Möge dies gut], gesegnet, Glück und Heil bringend sein für mich, [den Senat], das
römische Volk und meine Heere! Es ist mein Wille, dass [diejenigen, die] im Konsu-
latsjahr von Messala und Sabinus (214) Soldaten wurden, vor den nächsten Kalenden
[des Januar] (vor dem 1. Januar) vom Fahneneid [entbunden werden], teuerster Ami-
cus.» Et cetera.

Marcus Aure[lius ---]alus, (Sohn) des Disa, Thraker, rekrutiert bei einer Aushebung,
als Soldat vereidigt [in der Le]gio VIII Augusta von Divus Antoninus Magnus am Tag
vor den Kalenden [des März] im Jahr des oben genannten Konsuls (28. Februar 214),
dann vom Fahneneid ent[bunden] durch die heilige Gnade unseres Herrn Gordianus
Augustus an den [Iden] des Dezember im Konsulatsjahr von Sabinus und Venustus
(13. Dezember 240), ehrenhaft entlassen aus der 4. Centurie des Pi[lus] prior von Silius
Amicus, dem proprä[torischen] Legat des Kaisers, hat folgende Eingabe gemacht:

[«Damit] ich meine Privilegien, die mir wegen des abgeleisteten Militärdienstes der
heiligste Imperator Gordianus Augustus zu empfangen gewährte, [auch?] gemäß sei-
ner heiligen Gnade [als Veteran? nach]weisen kann, mögest du mir gestatten, eine
bronzene Ta[bula anzufertigen und] eine beglaubigte Abschrift, eines Teils aus [dem
Schreiben des Imperator Gordian]us Augustus, und den Konsul und den Tag [der
Entlassung aus dem Ar]chiv der oben genannten Legion.»

Subs[criptio des] vir clarissimus und konsularen Statthalters Silius Amicus: [«Ich
gestatte, was] du wünschst.»

Gelesen. [Geprüft].
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Erläuterungen zum Text und zu den Ergänzungen10

Z. 3–4: Die Ergänzungen ergeben sich aus dem bekannten Text dieser solemnen
Wunschformel (s. unten S. 45f.).
Z. 5–7: Sache und Satzstruktur erfordern diese Ergänzungen. [SOL]VI V[OLO] ist
noch in der Urkunde B erhalten. Ante kal. | [Ianuar]ias, quae proximae futurae sunt:
Der Januar ergibt sich daraus, dass die Entlassung nach Z. 12 an den Iden des Dezem-
ber stattfand (s. beim Kommentar zu Z. 12). Der Nominativ Plural proximae ist
korrekt (nicht das Adverb proxime). Siehe nur die Passage im Text der Vota der Arval-
brüder für die kapitolinische Trias am 3. Januar jedes Jahres: a(nte) d(iem) III non(as)
Ian(uarias), quae proximae (…) erunt.11 Die Konsuln sind die ordinarii des Jahres 214,
L. Valerius Messala (Apollinaris?)12 und C. Octavius Appius Suetrius Sabinus.13

Z. 7–8: MARCVS AVRE|[LIVS - -]ALVS DISAE [F?] TRAX: Ob in der Lücke nach dem
dreigliedrigen Namen des Veteranen noch ein nicht mehr sichtbares F folgte oder ob es
ausgelassen wurde, aber geplant war, lässt sich nicht sagen. Ein bloßes nachgestelltes
Patronym, Disae (filius), ist jedenfalls denkbar. Solche Filiationen ohne f. finden sich in
einer Reihe von Inschriften von Soldaten der legio XXII Primigenia aus dieser Zeit.14

Disa mit seinen Varianten Disas, Diza usw. ist ein geläufiger thrakischer Name.15

[- - -]ALVS: Vor der Endung -VS des Cognomens befindet sich ein senkrechter Bruch,
der unten in einen schrägen Bruch übergeht, also eher auf ein L als ein I hindeutet.
Davor steht in der Bruchzone noch ein dreieckiger Zacken, sicher der negative Rest der
gespreizten Hasten eines A ohne Querstrich. Der Veteran trug wohl ebenfalls einen in-
digenen Namen. Dieser muss nach den Platzverhältnissen kurz gewesen sein. In Frage
kommt dann Tibalus; Dribalus wäre ein dakischer Name, ebenso Decibalus mit Va-
rianten, der aber wohl zu lang wäre.16 Der griechische Name Bubalus wäre aber eben-
falls denkbar, ebenso ein römischer wie Italus, Natalus, Sodalus oder Vitalus.17

Z. 9–12: PRI KALDAS | [MART]IAS: Die vom Raum her passende Ergänzung ergibt
sich aus dem schon bekannten Fragment (Urkunde B), in dem PR KAL MART steht.
[IDIBV]S DECEMBRIBVS: Die Iden als Entlassungstag sind ebenfalls durch die
Urkunde B gesichert (dort ID[---]). Die Konsuln sind die ordinarii des Jahres 240,
C. Octavius Appius Suetrius Sabinus II (der oben genannte consul posterior des Jahres
214) und Ragonius Venustus.18 Die Iterationsziffer wurde ausgelassen.

10 Zu den sprachlichen Auffälligkeiten im Anschluss.
11 CFA 48, 47; 54, 8.41; 55, I 32; 55, II 5; 58, 19.39; 59, I 4.
12 DNP 12/1, 2002, 1109 s. v. Valerius II 13 (W. Eck).
13 PIR2 O 25.
14 S. die Liste der Soldaten bei Alföldy 1987/1967, 369; dazu u. Anm. 105.
15 OnomThrac 146–151, mit mehreren Aurelii.
16 Tibalus: OnomThrac 368 mit einem Beleg aus Nicopolis ad Istrum; Dribalus 163; Decibalus

115–117. Falls -AIVS zu lesen sein sollte, käme man auf Dernaius, einen ebenfalls dakischen
Namen, OnomThrac 131f.

17 Solin – Salomies 21994, 451, im rückläufigen Index.
18 PIR2 R 16.
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Z. 13: MISSVS steht in der Urkunde B und ist auch aus Raumgründen sicher.
Z. 13–14: EX CENTVRIA QVARTA PI|[LI] PRIOR: prior ergibt sich aus dem knappen
Raum in Verbindung mit einem kleinen Rest des Bogens des P in der Bruchzone.19

Man könnte zunächst annehmen, dass der Soldat selbst der pilus prior war, der aus
dieser Centurie entlassen wurde, und ergänzen: missus (…) ex centuria quarta pilus
prior, «als pilus prior». Argumente dafür wären das Spatium hinter PRIOR und die
Tatsache, dass sonst eine explizite Angabe seines Ranges bei der Entlassung fehlen
würde. Allerdings wäre dann sehr überraschend, dass sein Centuriat nicht mit der
vorangestellten Bezeichnung centurio bzw. dem Zeichen 7 bezeichnet wurde, wie das
gang und gäbe war; zudem würde in ganz unüblicherweise Weise vorausgeschickt,
dass er aus der 4. Centurie entlassen wurde. Beide Anstöße fallen bei einer anderen
Lösung weg: missus (…) ex centuria quarta pili prior(is). Es wird die Zahl der Centurie
mit dem Rang ihres Centurio im Verband der Legion angegeben, wie das für diese
Jahrzehnte typisch war.20 Centurien trugen Bezeichnungen wie 7 (centuria) VIII
(octavi) p(ili) pri(oris), 7 (centuria) VIIII (noni) pr(incipis) pos(terioris), 7 (centuria)
IIII (quarti) (h)astati pos(terioris).21 Diese Form der Centurienbezeichnung geht auf
die Stellung in der Schlachtordnung zurück und wurde zunächst anscheinend in Ve-
xillationen verwendet; sie ist in Germania superior aber auch im Standlager der legio
XXII Primigenia in Mogontiacum durch ein Beispiel aus dem Jahr 230 bezeugt.22 For-
mulierungen wie centuria quarta pili prior(is) und nicht quarti pili prior(is) kannte
man bereits aus Aegyptus und Syria.23 Die Abfolge der militia des Veteranen lautet
also: miles factus in leg. VIII Augusta (…), item sacramento solutus (…), missus ex cen-
turia quarta pili prior(is) a (…). Er war als einfacher miles, der er geblieben war, ent-
lassen worden. Eine Abkürzung bei prior(is) entspricht der üblichen Praxis, s. die Bei-
spiele oben.
Z. 14–15: Am Ende der Personalangaben des Veteranen und vor dem ersten Wort sei-
ner Petition liest man PRO PRE|[- – – ]EDET. Darauf folgt der Text einer Petition des
Veteranen. Eine Abkürzung pro pre. für pro pretore wäre unschön und ist wegen der
nötigen folgenden kurzen Ergänzung auch auszuschließen. Die erschließbare Wort-
trennung in der Lücke zwischen PRO PRE[--] und [--]EDET führt auf pro pre|[tore --]
oder pro pre|[tor(e) --]. Das folgende klar zu lesende [--]EDET kann an dieser Stelle
nur eine Form des Verbum edere sein. Das ist die einzige plausible Möglichkeit. Edere
ist ein juristischer Begriff für rechtserhebliche Äußerungen, und er wird gerade auch
für der Vorlage von Gesuchen (libelli) verwendet, s. ThLL s. v. edo (C 2 b, t.t.iur.). Bei-

19 Beim Folgenden habe ich besonders von den Gesprächen mit Rudolf Haensch und
Michael A. Speidel profitiert.

20 Dazu vor allem Speidel 1992/1983a, 26–28.
21 CIL XIV 2291; VI 37263; XIV 2278. Die Beispiele aus der Liste bei Speidel 1992/1983a, 26.
22 CIL XIII 6681; Speidel 1992/1983a, 27, aufgelöst zu Genio 7 (centuriae) II (secundi) G·

(principis prioris?).
23 Speidel 1992/1990, 41. Auch in der Inschrift aus Mainz ist also nicht 7 (centuriae) II

(secundi), sondern (secundae) G· (principis prioris?) aufzulösen.
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spiele: Dig. 2, 13 De edendo, passim, bes. 2, 13, 7 (Ulpian libro quarto ad edictum) edi
autem est vel dictare vel tradere libellum, vel codicem proferre; Sen. apocol. 14, 1 edit sub-
scriptionem (Claudius bei einem Tribunal); P. Oxy. XLI 2951 (26. Mai 257) edidit
i[d]em venditor emptori s.s. pristina strumenta (= instrumenta); s. auch P. Oxy. XVI
1877; P. Berlin Zill. 4 Z. 26. Es gibt sogar eine schlagende direkte Parallele zu unserem
Fall. In der eingangs angeführten Eingabe des libellus von 22 Veteranen beim Statt-
halter von Syria Palaestina mit der Bitte um instrumenta vom Januar 150 (oben bei
Anm. 1) steht am Ende: L. Petronius Saturninus edidi pro me et conveteranis meis. In
Z. 15 ist also zu ergänzen [-- ed]edet. Die Bildung des Perfekts von edere in der Form
ededit und edederunt anstatt edidit bzw. ediderunt ist gut bezeugt und keineswegs un-
gewöhnlich.24 Die zweite Auffälligkeit, die Endung -et anstatt -it, hat in Belegen von
dedet für dedit Parallelen: so in einem Militärdiplom vom 11. August 193 mit einer
Konstitution des verstorbenen Commodus (RMD V 446, extr. Z. 17f. civitatem Ro-
manam … dedet)25 und im Namen Deusdedet für Deusdedit (ICUR 1, 1479 = ILCV
1924 = AE 1997, 166).26 Für die Passage Z. 7 Ende bis 15 Anfang ergibt sich also die
Satzstruktur: Marcus Aure[lius --]alus (…) [ed]edet.
Z. 15–18: Es schließt sich der Text einer Eingabe des miles an, ohne Anrede des Adres-
saten. Es ist, wie sich aus der Überschrift der abschließenden Subscriptio ergibt, der
Statthalter. Dass es sich um einen libellus handelt, ist schon aus den Worten permittas
mihi in Z. 18 ersichtlich. Es geht um die commoda, quae mihi ob aemerita [militia
s]acratissimus Imp. Gordianus dari prae[stitit], Z. 15–17. Ziel des Veteranen ist, diese
Privilegien nach seiner Entlassung nachweisen zu können: [--- dem]o(n)strem, Z. 18.
Commoda ist ein fester Begriff für Vorrechte, Vergünstigungen, Privilegien, gerade bei
Entlassungen.27 Dass eine Form des Verbums monstrare oder eher demonstrare vor-
liegt, zeigt eine gestichelte leichte Rundung vor dem M im Bruchrand, die auf den

24 Beispiele: CIL VI 1064,1 (= ILS 2179; vgl. VI 8,2 p. 4321) vom Jahr 212, [ludos] ededit …;
29681,18 vom Jahr 23 (offizielle Inschrift); SupIt 9A 34,18 munera patronatus … ededit; CIL VI
31850; X 4734 = ILS 3868 (edederunt); Liv. 10, 20, 13; Plin. nat. 7, 163; Amm. 26, 1, 2; 28, 2, 12;
Hier. epist. 1, 9, 1.

25 Innen ist die Partie nicht erhalten. Dedit dagegen in der Parallelurkunde RMD V 447 außen
und innen. Bei dem dritten, fragmentierten Exemplar CIL XVI 132 fehlt die Partie. Zur Datie-
rung ins Jahr 193 s. Weiss 2015a; ders. 2015b.

26 Weitere Beispiele in ILS p. 813 (Index).
27 Commoda militiae wie hier in CIL XI 6125 (p. 1325) = AE 1992, 564. S. auch drei Inschrif-

ten mit den Formulierungen commodis honoratus, [honorato] commodis, commodis acceptis:
Speidel 1992/1983b. Ferner unter den erfüllten Wünschen eines entlassenen primipilus die
Zeile optavi primi commoda plena pili, hab[ui]: Speidel 2012, 182f. Belege in der Literatur: Cic.
leg. agr. 2, 54 (…) si quam spem (…) exercitus habeat agrorum aut aliorum commodorum; Suet.
Aug. 24, 2, Augustus entlässt Soldaten immodeste missionem petulantes ohne commoda emerito-
rum praemiorum; 49, 2, Augustus legt pro gradu cuiusque die tempora militiae und commoda mis-
sionum fest; Suet. Nero 32, 1, der Kaiser ist so in Geldnot, dass die stipendia quoque militum et
commoda veteranorum aufgeschoben werden mussten; Suet. Galb. 12, 2, Auflösung der germa-
nischen Leibgarde sine commodo ullo.
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Buchstaben O führt. Die Petition beginnt, wie aus der Konjunktivform [---
dem]o(n)strem hervorgeht, mit einem vorangestellten, offensichtlich finalen Neben-
satz, der zwingend die Konjunktion ut erfordert. Da diese Konjunktion nicht am An-
fang steht, muss sie nach dem Objekt commoda platziert gewesen sein, das betont an
den Beginn gestellt wurde. Es ergibt sich also die Satzstruktur: Commoda mea … ut …
demo(n)strem, permittas mihi etc. Für die beiden Lücken in diesem Finalsatz [ut -- ca.
5 --] secundum sacram indulgentiam eius [-- ca. 9 -- dem]o(n)strem ließ sich eine in al-
lem überzeugende Lösung nicht finden. Der Sinn des Wortes in der zweiten Lücke
dürfte sein «nach der Entlassung», «nach der Rückkehr», «in der Heimat», «künftig»
oder ähnlich; bei der ersten ist an irgendein Kurzwort zu denken, vielleicht in verstär-
kendem oder temporalem Sinn. Die hier erwogene Ergänzung zu ut etiam … vetera-
nus demo(n)strem würde den Raum gut füllen, ist aber keineswegs sicher und bei
etiam möglicherweise sprachlich nicht ganz korrekt.
Z. 18–19: Nach der einleitenden Begründung folgt das Gesuch selbst, permittas mihi.
Der Inhalt betrifft eine Anfertigung, die mit einem Verbum ausgedrückt worden sein
muss, für das nur facere in Frage kommt. Die Objekte dazu sind aeream ta|[bulam] so-
wie, zunächst vielleicht überraschend, descriptum et recognitum. Beides muss mit et
verbunden gewesen sein; eine andere Möglichkeit besteht wohl nicht. Der Ausdruck
descriptum et recognitum facere ex, wie er hier vorliegt, ist als Standardformulierung
gut belegt. Er findet sich schon im Jahr 94 in einem Dokument ganz ähnlichen Inhalts
aus dem ägyptischen Philadelphia: M. Valerius M. f. Pol. Quadratus vet(eranus) dim-
missus (sic) honesta missione ex leg(ione) X Fretense testatus est se descriptum et recogni-
tum fecisse ex tabula aenea, quae fixa est in Caesareo magno etc. (es geht auch dort um
den Nachweis der Privilegien für die Veteranen).28 Unter Gordian III. wird in der be-
kannten Inschrift von Scaptopara vom 16. Dezember 238 ebenfalls so formuliert: de-
scriptum et recognitum factum ex libro libellorum rescriptorum a domino n. Imp. Caes.
M. Antonio Gordiano pio felice Aug. et propositorum Romae in portico thermarum
Traianarum in verba quae i(nfra) s(cripta s(unt).29

Z. 19–21: Die beglaubigte Abschrift sollte aus zwei Quellen erfolgen. Die erste war das
eingangs zitierte Schreiben des Kaisers, wobei sich die Ergänzung EX | [LITTERIS ---]
empfiehlt. Pars in der Verbindung pars ex [litteris ---] muss vom Sinn her den Teil des
Kaiserbriefes meinen, der dann in die Urkunde aufgenommen wurde. Für inkongru-
ente Verwendungen von undekliniertem pars im Sinn von partim gibt es Beispiele;
eine genaue Entsprechung ließ sich aber nicht finden.30 Das zweite Element war das
genaue Datum der Entlassung (es ist sicher [MISSIONIS] zu ergänzen), angeschlossen
in der Formulierung et consulem et diem. Es sollte den Unterlagen der Legion entnom-

28 ILS 9059 = CIL XVI App. 12, p. 146.
29 IBulg IV 2236; Hallof 1994. Weitere Belege: AE 1906, 174 (zweimal); CIL III p. 924,1 =

IDR 1,31 = ILS 7215a; CIL XI 3614 (p. 1341) = XI 4347 = ILS 5918a; IScM 1,67; IScM 1,68.
30 Siehe ThLL s. v. pars, mit inkongruenten Verwendungen 454f. Es gibt z.B. Formulierungen

wie capti pars in crucem acti (Haas – v. Kienle 1952, s. v. pars).
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men werden. Von der Dienststelle sind nur die Endbuchstaben --RIO erhalten (das R
teilweise im Bruch). Aus der Bruchzone direkt davor ragt noch ein dreieckiger Zacken
empor, sicher der stehengebliebene innere Teil eines weggebrochenen A mit einem
leicht schrägen Abstrich nach unten. Davor sieht man noch einen vom Zeilenboden
nach unten laufenden kurzen schrägen Strich, den Rest eines L mit der hängenden
Querhaste. Somit ergibt sich [ex ---]lario legionis. Gemeint war nach aller Wahrschein-
lichkeit das tabularium, das Archiv der Legion.
Z. 22–23: Der mit dem Terminus SVS|[CRIPTIO ---] eingeführte kurze positive
Bescheid des Statthalters auf die Bitte: permittas mihi lässt sich bei dem Raum, der zur
Verfügung steht, mit drei Worten leicht und sicher herstellen, [PER|MITTO QVOD]
DESIDERAS.
Z. 23: Legi ist in einer subscriptio der typische Ausdruck für den positiven Bescheid
eines Statthalters. Danach dürfte, nach der Ordinierung zu schließen, noch der Prüf-
vermerk recognovi gefolgt sein. Zu beidem noch unten S. 54f.

Sprachliche Auffälligkeiten
Während im gesamten Text nur ein einziger flüchtiger Schreibfehler vorliegt (Z. 5
COERERVNT anstatt COEPERVNT), finden sich sprachliche Abweichungen von den
Normalformen relativ häufig. An erster Stelle sind das die bekannten Unsicherheiten
bei der Schreibung -e- / -ae-. Während sich der Schreiber ‹falsch› für pro pre[tor(e)]
entschied (Z. 14), aber zwei Zeilen weiter richtig prae[stitit] schreibt (Z. 16), macht er
den umgekehrten ‹hyperkorrekten› Fehler zweimal: im Vokativ karissimae statt karis-
sime (Z. 7) (in einem Kaiserbrief) und aemerita für emerita (Z. 15). Bei dem Akkusativ
Singular ob emerita [militia] (Z. 15f.) bleibt – auch das eine typische Erscheinung –
das -m der Endung weg, vielleicht unter dem Einfluss der häufigen Kombination
stipendia emerita. Ein überschüssiges, ‹hyperkorrektes› -m in der Endung weist dage-
gen salutaremque als Nominativ des Neutrums auf (Z. 3, wieder im Kaiserbrief).31 Die
umgangssprachliche Unterdrückung eines Nasals findet sich bei [dem]ostrem für
demonstrem (Z. 18), eine Assimilation bei sus[criptio] für subscriptio (Z. 21f.),32 ein
Wegfall des Aspirationslautes -h- bei Trax (wie dort und bei Thracia etc. oft). Zur
Form [ed]edet für edidit s. oben.

Dass karissime mit k- geschrieben wird, ist nicht weiter auffällig, denn karus für
carus ist überaus verbreitet;33 die Form erscheint im gleichen Zusammenhang auch in
einem ganz ähnlichen Brief der beiden Philippi: Aemiliane karissime.34 Zweimal wird

31 Zu solchen häufigen Abweichungen von Original und Abschrift bei Urkunden Eich 2009,
284–292. S. auch bei einem Reskript der beiden Philippi (unten bei Anm. 155). Eine ähnliche
Variation an dieser Stelle der solemnen Formel in den acta ludorum saecularium von 214 (CIL VI
32328, 18): [quod bonum faus]t(um) felix salutaraeque sit (bonum suppl. Weiss).

32 Vgl. suscribsi in einer subscriptio Hadrians (unten nach Anm. 120).
33 S. nur den Indexband CIL VI 6,3 s. v., mit mehr als drei Spalten.
34 S. unten S. 45 und 64.
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bei der Rede von den Konsuln nicht der Plural, sondern der Singular verwendet (Z. 10
und 20). Im ersten Fall ist das wohl eine falsche Auflösung der Abkürzung cos., im
zweiten Fall entspricht das einer juristischen Terminologie und der administrativen
Praxis.35

Die zweite Urkunde (B)

Wie eingangs gesagt, gibt es ein 2009 in deutscher Fassung36 publiziertes Fragment
eines zweiten Dokuments aus demselben Vorgang. Die folgende Beschreibung stützt
sich vor allem auf maßstabsgerechte Photographien eines vorzüglichen Abgusses im
RGZM Mainz, die manches besser beurteilen lassen als die verkleinerten Abbildun-
gen37 und das Format der zeichnerischen Ergänzung in der Edition.38 Sie ermöglichen
einen genauen optischen Vergleich mit der neuen Urkunde.

Es handelt sich um ein an allen Seiten gebrochenes Fragment einer ebenfalls dün-
nen Bronzeplatte (0,75 mm) von 8,45 cm Höhe und 10,65 cm Breite. Auf der einen
Seite sind zehn fragmentierte Zeilen erhalten, auf der anderen Seite die Reste von vier
Zeugennamen. Die Zeugenseite ist demnach die Außenseite, die Schriftseite die
Innenseite der Urkunde. Die Buchstabenhöhe liegt auf der Schriftseite gleichmäßig
bei 4–5 mm;39 nur drei Initialen sind größer geschrieben, bei PR KAL und ITEM (dort
in Urkunde A ebenso). Teilweise erscheinen Punkte als Worttrenner. Anders als bei
Urkunde A wurden die Zeilen leicht vorgeritzt. Die Zeugennamen sind sekundär ein-
gepunzt, in größeren, 5–7 mm hohen Buchstaben. Sie haben sich auf der Schriftseite
durchgedrückt, als erhöhte rückläufige Lettern. Etwas Ähnliches beobachtet man
auch bei der neuen Tabula. Das Fragment weist zwischen den unteren Zeilen zwei Lö-
cher auf, ähnlich wie die Urkunde A. Sie liegen noch enger beisammen (Abstand 3 mm
gegenüber 8 mm) und haben einen unregelmäßigen Durchmesser von 3–4 mm. Of-
fenbar wurden sie mit einem mehrkantigen Nagel von der Schriftseite her durchge-
schlagen. Das geschah wie bei der neuen Urkunde nach der Beschriftung, denn das I
von ID in Z. 8 geht an seiner Spitze in das Loch über. In der Mitte der Außenseite ver-
laufen senkrecht schwache Reste der Verlötung für ein Gehäuse, das die Siegel der
Zeugen schützte, deren fragmentierte Namen links und rechts davon stehen. Die Zei-
lenabstände der Textseite entsprechen fast genau denen der neuen Tabula; die Schrift
ist sehr ähnlich, sie stammt aber von anderer Hand.

In der Publikation finden sich nicht nur manche Schwächen in der Lesung und
Ordinierung, sondern es mussten wichtige Fragen in der Rekonstruktion des Textes
und der Urkunde offen bleiben. Hier liefert das neue Dokument die entscheidenden

35 Näheres bei Anm. 121.
36 Mráv – Szabó 2009 (AE 2009, 1837). Sie wird im Folgenden als Editio princeps bezeich-

net. Eine frühere ungarische Publikation der Autoren ist angezeigt in AE 2006, 1866.
37 Fälschlich ist «M 1:1» angegeben.
38 Der Abguss wurde vom Ungarischen Nationalmuseum angefertigt.
39 In der Ed. pr. werden 6–7 cm angegeben.
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Grundlagen. Es wird gleich die rekonstruierte neue Fassung vorgelegt, die sich we-
sentlich von derjenigen der Erstpublikation unterscheidet. Die Urkunde B begann mit
einem nun durch A vollständig bekannten Text, von dem das Fragment nur umso
wichtigere Spuren des Endes bewahrt. In der Rekonstruktion bleiben kleine Unsicher-
heiten bei den Zeilenumbrüchen; die Zeilenlängen der Tabula (im Durchschnitt 27 bis
29 Buchstaben) können aber grundsätzlich als gesichert gelten. Links steht die er-
schließbare Zeilenzahl des Gesamttextes, rechts diejenige des erhaltenen Teils.

Innenseite

[IMP  CAES  M ANTONIVS GORDIANVS PIVS]
[FELIX  AVG   SILIO AMICO  SVO  SALVTEM]
[QVOD  BONVM  FAVSTVM  FELIX  SALVTA]
                                           ••
[REQVE   S I T  MIHI  SENATVI  POPVLOQVE]

5 [ROMANO   EXERCITIBVSQVE  M E I S   EOS]
[QVI  MILITARE  COEPERVNT  MESSALA ET]
[SABINO  COS   ANTE   KAL  IANVAR  QVAE]
[PROXIMAE  FVTVRAE SVNT SACRAMENTO]
[SOL]VI  V[OLO  AMICE  KARISSIME  E T  RE] 1

10 [LIQ]VA· M· AVREL· AVLVSA[NVS - - - -    DI]
[L]ECTARIVS  E X  PROVINCIA TH[RACIA CI]
V I T A T I S  PLAVTIONAPOLI  MIL[ES FACT]
I N LEG XXII P P F A DIVO ANTO[NINO MAG] 5
NO PR KAL· MART· COS · S· S· IT[EM - - - - A]

15 [R]IVS  MISSVS  E X  SACRA [INDVLGENTIA]
••

[D]N·GORDIANI AVG·ID[IB DECEMBR SABI]
[NO]ETVENVSTOCOS H[ONESTMISSION ASI]
[LIO A]MICOLEG·AVG·PR[O PRAETORE ] 10

Außenseite

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ - - - - - - - -                      ]+ + + I O R[- - V ]40

[ - - - - ]+E S D Y D E I ·V · [    ]
[ - - - - - - - -]S T H A R S A · V[  ]
[ - - - - - - - - ] A V L V P O R·V[ ]
[                                      ]•• [     ]
[                                          ] v a c a t [     ]

40 ++M+OR[- - -] Ed. pr.
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[Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Antonius Gordianus Pius | Felix Aug(ustus) Silio
Amico suo salutem. |

Quod bonum faustum felix saluta|reque sit mihi senatui populoque | Romano exer-
citibusque meis. Eos, |5 qui militare coeperunt Messala et | Sabino co(n)s(ulibus), ante
kal(endas) Ianuar(ias), quae | proximae futurae sunt, sacramento | sol]vi v[olo, Amice
karissime, et re|10liq]ua.

M(arcus) Aurel(ius) Aulusan[us --- (filius) , di]|lectarius, ex provincia Th[racia ci]|vi-
tatis Plautionapoli, mil[es fact(us) | i]n leg(ione) XXII P(rimigenia) p(ia) f(ideli) a divo
Anto[nino Mag]|no pr(idie) kal(endas) Mart(ias) co(n)s(ulibus) s(upra) s(criptis),
it[em ---a|15r]ius missus ex sacra [indulgentia | d(omini)] n(ostri) Gordiani Aug(usti)
id(ibus) [Decembr(ibus) Sabi|no] et Venusto co(n)s(ulibus) h[onest(a) mission(e) a Si|lio
A]mico leg(ato) Aug(usti) pr[o praetore].

[(1) – (3), (4) - --- ] +++Ior[- ?, v(eteranus)], (5) [ - --]+es Dydei, v(eteranus),
(6) [- ---]s Tharsa, v(eteranus), (7) [- --- ] Aulupor, v(eteranus).

[«Imperator Caesar Marcus Antonius Gordianus Pius Felix Augustus grüßt seinen
Silius Amicus.

Möge dies gut, gesegnet, Glück und Heil bringend sein für mich, den Senat, das rö-
mische Volk und meine Heere! Es ist] mein W[ille, dass diejenigen, die im Konsulats-
jahr von Messala und Sabinus (214) Soldaten wurden, vor den nächsten Kalenden
des Januar (vor 1. Januar) vom Fahneneid entbu]nden werden, [teuerster Amicus.» Et
cet]era.

Marcus Aurelius Aulusa[nus, (Sohn des) --- ], rekrutiert bei einer Aushebung, aus
der Provinz Thracia aus der Stadt Plautionapolis (richtig Plotinopolis), als Soldat ver-
eidigt in der Legio XXII Primigenia pia fidelis von Divus Antoninus Magnus am Tag
vor den Kalenden des März im Jahr der o(ben) g(enannten) Konsuln (28. Februar
214), dann als [ ---ar]ius e[hrenhaft] entlassen durch die heilige [Gnade] unseres
[Herrn] Gordianus Augustus an den Iden [des Dezember] im Konsulatsjahr von [Sa-
binus] und Venustus (13. Dezember 240) [von Silius A]micus, dem pr[oprätorischen
Legat des Kaisers].

[Zeugen (1) – (3), (4) - --- ] ++++Ior[--?, V(eteran)], (5) - --]+es Dydei, V(eteran),
(6) [ - ---]s Tharsa, V(eteran), (7) [ - ---] Aulupor, V(eteran).

Als Zeugen fungierten Veteranen, die – soweit erhalten – wie der Soldat (oder sein
Vater, s. unten) thrakische Namen tragen.41 Hinter der Abkürzung V für v(eteranus)
kann nichts mehr gefolgt sein, wie etwa der Name der Truppe,42 denn man ist bei den

41 Nachweise bei Mráv – Szabó 2009, 263. Jetzt OnomThrac 172 (Dydei, singulär, zu Dydes
gehörend), 345–348 (Tharsa, mit Varianten, besonders häufig), 14–16 (Aulupor, sehr häufig).
Das Cognomen des vierten Zeugen davor lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Aulusanus:
OnomThrac 18–22, besonders häufig, mit zahlreichen Varianten.

42 So die Vermutung bei Mráv – Szabó 2009, 259 und 263.
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Abb. 3: Urkunde B, Tabula II, Innenseite (M. 1: 1,4)

Abb. 4: Urkunde B, Tabula II, Außenseite (M. 1: 1,4)
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letzten Zeugen mit dem Buchstaben V unmittelbar vor dem erschließbaren Rand, wie
sich aus der neuen Ordinierung ergibt. Die Veteranen waren sehr wahrscheinlich
Kommilitonen des entlassenen Soldaten. Ihre in die fertige Urkunde eingepunzten
Namen stehen nicht im üblichen Genitiv, «(Siegel) des X», sondern im Nominativ.
Dafür gibt es Parallelen;43 zu verstehen ist: «X (hat gesiegelt)».

Den Schlüssel zum engen Zusammenhang der beiden Urkunden liefern die drei iso-
lierten Buchstabenreste der ersten erhaltenen Zeile, VIV, und die beiden am Anfang
der zweiten Zeile, vor dem Namen des Veteranen, VA. Sie waren verständlicherweise
bisher nicht zu deuten. Dass zuvor eine verlorene Partie stand, ergab sich auch aus der
Bezugnahme auf ein Konsulnpaar der Zeit Caracallas in Z. 6, co(n)s(ulibus) s(upra)
s(criptis); den genauen Zusammenhang konnte man aber nicht rekonstruieren. Aller-
dings wurde in der Publikation bereits angemerkt, die einzig mögliche Lösung sei ein
kaiserliches Reskript44 – ein zutreffender Schluss. Die Buchstabenreste gehören, wie
sich jetzt zeigt, zum Brief Gordians an den konsularen Legaten Silius Amicus: [ - - - sa-
cramento | sol]vi v[olo, Amice karissime, et re|liq]ua. Auch in dieser Urkunde des Jahres
240 beginnt der Text also mit dem gleichen Ausschnitt aus demselben kaiserlichen
Schreiben.

Silius Amicus ist in der letzten Zeile des Fragments sogar genannt, [--- A]mico.45

Auch die Ergänzung einzelner Wörter und Lücken – zu it[em], ex sacra [indulgentia]46

sowie dem in ähnlicher Form vermuteten Hapax legomenon [di]lectarius47 – und die
Satzstruktur können nun geklärt werden. Nicht zuletzt auf Grund der neuen Ordinie-
rung fällt die Ergänzung [civis] vor civitatis Plautionapoli (Z. 4) weg.48 Zu vergleichen
ist die Angabe civit(ate) Isaur(a) als origo der uxor eines Soldaten in einem Militär-
diplom von 214.49 In der hier gegebenen Form ist die origo freilich doppelt fehlerhaft;
richtig müsste es heißen civitate Plotinopoli (allenfalls ‹hyperkorrekt› Plautinopoli).

43 In der Ed. pr. wird 263 Anm. 66 auf ein Testament aus Alexandreia verwiesen (FIRA III
129–132 Nr. 47 und weitere Literatur). S. auch P.Yadin 15 (Cotton 2007, 249–252), ferner als
eine direkte Parallele die beglaubigte Abschrift des eingangs zitierten libellus der 22 ägyptischen
Soldaten: (1) Valerius Valerianus vet(eranus) leg(ionis) VI Ferr(atae) signa[vi], … (3) [---]ius Va-
lens ve[t]eranus leg(ionis) VI Ferr(atae), (4) Iulius Iulianus [vet(eranus) leg(ionis)] VI Ferratae etc.

44 Mráv – Szabó 2009, 259, mit Hinweis auf ein unten noch behandeltes Dokument aus der
Zeit der beiden Philippi.

45 Die Verfasser hatten den erhaltenen Teil des Cognomens zu [F]alco aufgelöst (Mráv –
Szabó 2009, 262).

46 Das ist der stehende Ausdruck bei der honesta missio, s. auch Ulp. Dig. 3, 2, 2, 2 (missio) est
honesta, quae emeritis stipendis vel ante ab imperatore indulgetur; Speidel 2009/2007a, 322
Anm. 27.

47 Richtiggestellt bereits von Speidel 2012, 177.
48 Diskussion zur Angabe der patria bei Mráv – Szabó 2009, 260f.
49 RMD II 131. Vgl. auch z.B. CIL VI 2734 cf. p. 3370 = 13352; 2742; 2954 cf. p. 3842; 32804a;

CIL XI 52; ILBulg. 8b.



Eine honesta missio in Sonderformat 41

Bei der Filiation50 wird hier eine Ergänzung nach dem Muster von Urkunde A ange-
nommen, mit einem nachgestellten Vaternamen, mit oder ohne f(ilius); das ist nicht
zwingend, hat aber Parallelen in den von G. Alföldy zusammengestellten Inschrif-
ten von thrakischen Kommilitonen der Legion.51 Im anderen Fall wäre Aulusanus das
Patronym; das Cognomen des Soldaten bliebe unbekannt. Ungewiss bleibt auch, ob
bei Sabinus, dem consul prior des Jahres 240, die Iterationszahl II fehlte, wie in dem
neuen Dokument, oder ob sie hinzu gesetzt war. Der Raum wäre allerdings fast zu
knapp. Nicht sicher zu ermitteln ist der Rang des Soldaten bei seiner Entlassung
(Z. 7f.). In der Editio princeps wurde ergänzt [mil(es) duplar]ius. Ein Zusatz miles bei
der Dienststellung wäre aber sehr ungewöhnlich. Bei dem Raum von etwa sechs Buch-
staben, der zur Verfügung steht, wäre duplarius als Ergänzung gut möglich, aber auch
eine andere Dienstbezeichnung ähnlicher Länge. Der Soldat hatte jedenfalls den Rang
eines principalis.

In der Editio princeps nahmen die Bearbeiter im Zusammenhang ihrer Zeilen-
ergänzungen eine asymmetrische, auf die rechte Seite verschobene Lochung der Ur-
kunde an, von der sie dann auch bei der Beurteilung der Seite mit den Zeugen ausgin-
gen.52 Eine solche Asymmetrie ist an sich ganz unwahrscheinlich und angesichts der
Verteilung der Löcherpaare in der neuen Urkunde auszuschließen – dort sind sie per-
fekt zentriert. Die gesamte Ordinierung ist also zu revidieren. Sie ergibt sich jetzt auf
der Grundlage der Achsensymmetrie aus dem neuen, sicheren Text, der feste Ko-
ordinaten liefert. Die Zeilen waren etwas kürzer als in der Publikation angenommen,
vor allem aber reicht der Text fast um das Doppelte nach oben. Das hätte im Grunde
schon aus der Zeugenseite erschlossen werden können, denn über den erhaltenen Na-
men fehlt exakt die Hälfte der Personen, wenn man mit der üblichen Siebenzahl rech-
net, wie auch in der Erstedition vermutet wird. Nicht nur die Textseite stand also im
Hochformat, so wie bei der neuen Tabula, sondern auch die Zeugenseite. Das hat aber
wiederum Konsequenzen. Denn mit diesem Format ist man bei der letzten erhaltenen
Zeile mit dem Ende des Auszugs aus der Matrikel schon sehr weit, wahrscheinlich so-
gar ganz unten. Damit sind die Vorschläge in der Editio princeps für eine Weiterfüh-
rung des Textes endgültig vom Tisch.53 Das bedeutet aber auch: Für den libellus samt
subscriptio des Statthalters und den Sichtungsvermerken ist kein Platz, jedenfalls nicht
auf dieser Tabula.

Nach diesen Überlegungen lässt sich die ungefähre Größe der Tabula berechnen.
Wenn man die erhaltene Höhe von unten bis genau zur Hälfte der Zeugenliste
(8,45 cm) um etwa 1 cm für den weggebrochenen unteren Rand vergrößert und das

50 Sie wurde in der Ed. pr. übersehen.
51 S. Anm. 14 und 105.
52 Mráv – Szabó 2009, 258; 264 und die Rekonstruktionszeichnung 268.
53 Mráv – Szabó 2009, 259 [ - - - ? F]alco leg(atus) Aug(usti) pr(o) [pr(aetore) prov(inciae)

Germ(aniae | superioris sacramento solvit(?)] oder [quam (sc. missionem) - - - ? F]alco leg(atus)
Aug(usti) pr(o) [pr(aetore) prov(inciae) Germ(aniae | [sup(erioris) dedit?].
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Ganze nach oben verdoppelt, käme man auf eine Höhe von 18 bis 19 cm. Bei der Text-
seite ist der Platzbedarf nach oben minimal geringer; es fehlen achteinhalb Zeilen ge-
genüber neuneinhalb erhaltenen. Diese eine Zeile mitsamt Zeilenabstand im Umfang
von etwa 1 cm abgezogen, käme man auf eine Höhe von 17 bis 18 cm, also etwa auf das
gleiche Ergebnis. In der Breite lässt sich der fehlende Teil links sehr genau bestimmen:
An der breitesten Stelle fehlt in Z. 5 vor dem Beginn mit IN der Rand von etwa 0,5 bis
1 cm, wenn man sich an Urkunde A orientiert. Bis zur Mittelachse, die recht genau
durch die beiden Löcher markiert sein dürfte, ergibt das etwa 7,5 cm und für die
Gesamtbreite somit etwa 15 cm. Mit ca. 18–19 × 15 cm wies die Urkunde B gegenüber
A (dort sind es ca. 23 × 17,4 cm) eine etwas geringere Größe auf, aber ganz ähnliche
Proportionen.

Die Form der Urkunden

Damit stellt sich die Frage nach der Gestaltung der beiden instrumenta. Beide waren
sicher Doppelurkunden, diplomata. Das geht allein schon aus den Lochungen für die
Drähte hervor, mit denen beide Tabellae verbunden und verschlossen wurden. Die
Urkunde B mit den Zeugen auf einer Seite ist mit Sicherheit eine Tabella II. Bei ihr
fehlt der Text mit der Dokumentation des Verwaltungsvorgangs (die Petition und die
subscriptio). Man könnte deshalb annehmen, dass diese Partie auf der Innenseite der
verlorenen Tabella I stand. Eine solche Aufteilung der Textelemente der Innenseiten,
die bei der Tafel mit den Zeugen beginnt und auf der anderen Tafel innen weiter ge-
führt wird, kennt man von mehreren ‹späten› Militärdiplomen; vor allem im 3. Jahr-
hundert wurde sie häufiger.54 Das wäre also auch hier denkbar. Mit diesem zusätz-
lichen Teil hätte sich dann aber der Gesamttext auf der Außenseite der verlorenen
Tabella I, der Leseseite der Urkunde, erheblich vergrößert, von 18 auf circa 30 Zeilen,
also auf eine Zahl, die weit über derjenigen der größeren Urkunde A liegt (dort sind es
23 Zeilen). Sie wäre dabei stark in die Höhe gewachsen, bei gleich gebliebener, eher ge-
ringer Breite. Ein solches Format ist völlig unüblich, zumal bei dem eher großzügigen
Schriftbild, und so gut wie sicher auszuschließen. Folglich muss der libellus samt dem
Bescheid des Statthalters in der Urkunde B gefehlt haben, und zwar auf beiden Seiten.
Die verlorene Tabella I trug folglich außen den gleichen Text; innen war sie demnach
leer. Sie sah also genauso aus wie die erhaltene Tafel der Urkunde A. Umgekehrt muss
bei dieser die verlorene Tabella II genauso gestaltet gewesen sein wie diejenige der er-
haltenen Urkunde B, mit einer vollständigen Wiederholung des kompletten Textes auf
der verschlossenen Innenseite und den Namen von sieben Zeugen außen.

Beide Doppelurkunden waren also nach folgendem Schema konzipiert: Zwei glei-
che hochrechteckige Tabellae aus relativ dünnem Bronzeblech mit einem identischen
Text auf der einen Seite mit einer leeren zweiten Seite wurden aufeinander gelegt und
im oberen und unteren Drittel (bei A) bzw. Viertel (bei B) mit kurzen Drähten, die

54 Weiss 2004, 248–251.
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durch mittig angebrachte kleine Löcherpaare verliefen, miteinander verbunden. Bei
der Urkunde A scheint man die beiden Tafeln an den Rändern zusätzlich mittels Lö-
tung aneinander fixiert zu haben.55 Der Text der oberen Tabella stand damit als Lese-
text außen (Tabella I), der andere der darunter liegenden Tabella wurde als Urkunden-
text im eigentlichen Sinne im verschlossenen Inneren verborgen (Tabella II). Von den
leeren Rückseiten beider Tabellae wurde diejenige von Tabella I zur Innenseite, die
von Tabella II zur Außenseite. Auf ihr punzte man, wiederum im Hochformat, über-
einander die Namen von sieben Zeugen ein, links und rechts der Siegel, die direkt auf
das Metall gedrückt und mit einer aufgelöteten Kapsel geschützt wurden.

Diese Gestaltung als Doppelurkunden bzw. diplomata erinnert in manchem an die
der damals immer noch ausgegebenen Militärdiplome aus Bronze für die Soldaten
der kaisernahen cohortes praetoriae und cohortes urbanae, der beiden prätorischen
Flotten und der kaiserlichen Gardereiter. Die Unterschiede sind freilich groß; sie be-
treffen unter anderem die eine, leer bleibende Innenseite, vor allem aber den Inhalt
der Texte: Die Militärdiplome waren keine Urkunden über die honesta missio, sondern
standardisierte, in Rom hergestellte und von den Kaisern ausgegebene Dokumente
über die Schenkung von Privilegien anlässlich der Entlassung. In ihrer Größe stellen
die beiden Urkunden aus Germania superior alle Militärdiplome des 3. Jahrhunderts
weit in den Schatten.

Mit den beiden rekonstruierten neuen Urkunden lässt sich nun in formaler Hin-
sicht auch eines der drei Entlassungsdokumente des 3. Jahrhunderts vergleichen, von
denen eingangs schon die Rede war. Die 332 g schwere Tabella I der Bronzeurkunde
für einen Alenreiter in Moesia inferior vom 13. Dezember 215 mit zwei Löchern in der
Mitte trägt auf beiden Seiten jeweils denselben vollständigen kurzen Text.56 Folglich
wird dort bei der verlorenen Tabella II mit der erwartbaren Zeugenliste außen die In-
nenseite frei geblieben sein.

2. Die Textelemente und ihr zeitgeschichtlicher Hintergrund

Das Ziel, ein beweiskräftiges Dokument über den Heeresdienst und die ehrenvolle
Entlassung zu erhalten, sollte mit zwei Texten erreicht werden: einem Auszug aus dem
kaiserlichen Schreiben an den Legaten, das die Entbindung vom Fahneneid für den
betreffenden Jahrgang anordnete, und einem weiteren aus den Personalakten der Le-
gion. Bei einer der beiden Urkunden (bei A) setzte der Veteran noch einen dritten Text
hinzu, sein Gesuch an den Statthalter mitsamt dem positiven Bescheid, eine entspre-
chende Urkunde aus Bronze mit Verwendung dieser beiden Unterlagen anfertigen zu
können. Diese Elemente und die zugrunde liegenden zeitgeschichtlichen Hinter-
gründe werden im Folgenden besprochen.

55 Ähnliches lässt sich im 3. Jahrhundert auch bei einigen Militärdiplomen beobachten. Dazu
wären freilich metallurgische Untersuchungen der Auflagen erforderlich.

56 S. oben bei Anm. 3.
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L. Silius Amicus, legatus Augusti von Germania superior

Im Zentrum der Vorgänge stand die Person des konsularen Statthalters der Provinz
Germania superior. Ihm unterstanden zwei Legionen – die beiden, in denen die bei-
den Legionäre dienten, deren Urkunden vorliegen: die XXII Primigenia pia fidelis in
Mogontiacum (Mainz), dem Statthaltersitz, und die VIII Augusta in Argentorate
(Straßburg). An ihn war die kaiserliche Anweisung zur Entlassung des entsprechen-
den Jahrgangs gerichtet, und er erteilte die Genehmigung zur Anfertigung von Ur-
kunden dieser Art. Silius Amicus war bisher als konsularer Legat nicht bezeugt. Als
Mitglied des ordo senatorius kannte man ihn aber bereits. Er ist sicher identisch mit
dem clarissimus vir L. Silius Amicus Haterianus aus Leptis Magna, der dort im 3. Jahr-
hundert von der Stadt Oea als curator rei publicae und Patron mit einer Statue geehrt
wurde.57 Falls es sich in einer weiteren Inschrift aus Leptis Magna ebenfalls um ihn
handelt, lautete sein voller Name L. Silius Plautius Amicus Haterianus Gavilianus
Proximus.58 Das neue Dokument liefert mit seiner Tätigkeit als konsularer Legat in
den Wochen vor und nach dem 13. Dezember 240 das erste sichere Datum aus dem
3. Jahrhundert für die senatorische Familie der Silii Plautii. Vom 4. Dezember 241
datiert dann eine Inschrift mit dem nur partiell erhaltenen Namen eines obergerma-
nischen Legaten aus der Provinz selbst, aus Öhringen, sub cura A oder M[- -]ani
[c]o(n)s(ularis).59 Da in dieser Inschrift das A oder M nach W. Eck der Beginn des
Nomen gentile sein muss, ist auch eine Ergänzung zu «Aterianus» nicht möglich.
Folglich wurde Silius Amicus im Jahr 241 abgelöst, stand also im Dezember 240 kurz
vor dem Ende seiner Statthalterschaft.60 Mit der Leitung der Provinz Germania supe-
rior war er dementsprechend sehr wahrscheinlich von dem neuen Kaiser Gordian III.
betraut worden. Den vorangehenden Suffektkonsulat kann er im Jahr 239 oder bereits
238 unter Maximinus Thrax bekleidet haben.61 Nach der politischen Situation und
dem zeitlichen Abstand wäre das möglich, denn die Statthalter der beiden germani-
schen Provinzen konnten, soweit sich erkennen lässt, auch noch in dieser Zeit bald
nach ihrem Suffektkonsulat an den Rhein geschickt werden.62 So stand der letzte be-

57 IRT 542: L. Silio | Amico | Hateriano | c. v. | curatori | patrono | Oeenses publ(ice). PIR2 S 717.
58 IRT 635: Caecilio Proculo | L. Silii Plautii Hate|rianus Blaesilia|nus et Amicus | Haterianus

Gavi|lianus Proximus | h(eredes) per suc(cessionem) permis(su) | splendid(issimi) ord(inis) p(osue-
runt) | ex testamento | Sentiae Caecilianae.

59 CIL XIII 11759 (= ILS 9179b). Dazu Eck 1985, 94f. Nr. 50, mit Autopsie des Steins.
60 Für den consularis der Inschrift von Öhringen lässt sich damit eine Amtszeit 241 bis 243

vorschlagen.
61 So wie L. Domitius Gallicanus Papinianus aus Africa proconsularis, cos. suff. kurz vor oder

im Jahr 238, der dann zur neuen Regierung umschwenkte und anschließend gleich dreimal kon-
sularer Statthalter wurde, darunter von Germania inferior. Dietz 1980, 140–143 Nr. 32; Eck
1985, 216f. Nr. 58.

62 Diese bis Hadrian gut untersuchte Praxis (Eck 1974, 211 mit Anm. 273) findet sich öfters
auch noch später (Eck 1985, 178f.) und spielt bei der Kalkulation mehrerer Laufbahnen eine
Rolle, z.B. der von Q. Aiacius Modestus Crescentianus unter Septimius Severus (ebd. 81f. Nr. 42).
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kannte Legat vor Amicus, Sex. Catius Clementinus Priscillianus, consul ordinarius von
230, im Juli 231 bereits an der Spitze der Provinz.63 Bei den speziellen Verhältissen die-
ser Jahre hatte L. Silius Amicus die Fasces aber vielleicht sogar schon unter Severus
Alexander geführt. Als Spross einer Familie aus Leptis Magna dürfte er zu denjenigen
Senatoren gehört haben, die die von ihrer Provinz Africa ausgehende Bewegung gegen
Maximinus unterstützten und verlässliche Anhänger des neuen Kaisers wurden.64

Das Schreiben Gordians III. und die honesta missio vom 13. Dezember 240

Die Anweisung Gordians an den Legaten von Germania superior, mit dem der Entlas-
sungsvorgang eingeleitet wurde, steht am Beginn der Urkunden und verleiht ihnen
damit auch symbolisches Gewicht. Der Kaiser tritt in diesen sacrae litterae unmittel-
bar in Erscheinung; er verkündet persönlich seinen Willen. Kaiserliche Entscheidun-
gen stellte man typischerweise gerne an den Anfang von Dossiers und Urkunden.65

Wie oft, handelt es sich auch in diesem Fall um einen verkürzten Auszug, genauer:
offenbar den Beginn eines längeren Schreibens, wie die Eingangsformel und die expli-
zite Angabe et reliqua zeigen. Diplomatische Genauigkeit ist dabei nicht angestrebt.
Von der Kaisertitulatur erscheint nur der vollständige Name; Ort und Datum fehlen.66

Entlassungen erfolgten iussu imperatoris.67 Bisher lag anscheinend nur eine einzige
derartige Anweisung im Wortlaut vor, ein Schreiben der beiden Philippi an den Prä-
fekten der stadtrömischen Vigiles zur missio causaria eines Soldaten, also in einer
zweitrangigen Angelegenheit.68 Jetzt hat man den Wortlaut einer solchen Anordnung
auf der Ebene des Exercitus einer großen Militärprovinz. Beide Male heißt es sacra-
mento solvi volo bzw. sacramento solvi volimus (sic), verbunden mit der Anrede Amice
karissime bzw. Aemiliane karissime. Die gleichen Formulierungen in beiden Schreiben
zeigen, dass es – jedenfalls in dieser Zeit – ein stereotypes Formular mit folgenden Be-
standteilen gab: dem Objekt (den Soldaten, die betroffen sind), dem Satzkern sacra-
mento solvi volo / volumus, der vertrauten Anrede karissime, gleich ob Konsular oder
nur ritterlicher Präfekt,69 und bei größeren Verbänden wohl einer Frist, so wie hier.

63 Eck 1985, 92f. Nr. 49.
64 Dazu Dietz 1980, 337f., zu dessen Liste Silius Amicus hinzuzufügen wäre.
65 S. Feissel 2010/1993; Haensch 2007, 221–223.
66 Zu solchen Verkürzungen s. Eich 2009, 277–281; zu et reliqua und ähnlichen Angaben

ebd. 296f.
67 So formulierte es der Legat D. Velius Fidus in seiner Subscriptio (oben bei Anm. 1): (…)

sacramento vos a me iussu imperatoris n(ostri) solutos (esse). S. Speidel 2009/2007a, 331f., mit
weiteren Belegen.

68 RGZM 75: Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Iulius Philippus Pius Felix Aug(ustus) et | Imp(era-
tor) Caes(ar) M(arcus) Iulius Philippus Pius Felix Aug(ustus) | Aelio Aemiliano suo salutem. |
Coh(orte) II vig(ilum) Philippiana (centuria) Martialis, | quae (sic) su!b" cura tua habes, Aemi-
liane karissime,| propter adversam corporis valetudinem sacra|mento solvi volimus (sic) vacat
M(arcum) Aur(elium) M(arci) f(ilium) | Mucianum ex Moesia inferiore. Dieses Dokument wird
unten S. 63ff. noch ausführlich behandelt.

69 Literatur und Beispiele bei v. Saldern 2006, 295.
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Der Brief begann mit der solemnen Formel: Quod bonum faustum felix salutareque
sit mihi senatui populoque Romano exercitibusque meis. Der alte Segenswunsch begeg-
net bei den antiken Autoren und in den Inschriften in verschiedenen Varianten; oft
wird nach felix noch fortunatum hinzu gesetzt.70 In der Kaiserzeit lässt sich die Formel
kontinuierlich in den commentarii der Fratres Arvales verfolgen, bei der jährlichen
indictio sacrificii deae Diae am 6./12., später dem 7. Januar, teilweise auch bei den vota
am 3. Januar.71 Das letzte Glied, salutare, erscheint dort, nach einer Lücke ab Caligula,
erst im Jahr 87 unter Domitian72 und dann regelmäßig.73 Beim zweiten Termin im Ja-
nuar wird der Wunsch immer für den bzw. die Herrscher einschließlich der Augusta,
die domus Augusta, den populus Romanus Quiritium und den bzw. die Wünschenden
selbst ausgesprochen, wie das in einem anderen gut bezeugten Fall schon unter Au-
gustus geschah;74 der Senat tritt in den Protokollen der Fratres Arvales bezeichnen-
derweise seit Antoninus Pius hinzu. In einem Schreiben eines Kaisers selbst ist der alte
Segenswunsch für das Wohlergehen des römischen Staates, in den hier wie in Schrei-
ben an den Senat zusätzlich «seine» Heere – exercitibusque meis – eingeschlossen
sind,75 offenbar noch nicht bekannt. Als Auftakt der Anordnung militärischer Maß-
nahmen zum Wohlergehen des Reiches hat die Formel ihren sinnvollen Platz.

Gordian III. und seine Berater ordneten die Entbindung vom Fahneneid für einen
bestimmten Jahrgang an, für diejenigen Soldaten, die im Jahr 214 ins Heer aufgenom-
men worden waren. Das war, wie sich aus den folgenden Daten im Text ergibt, am Tag
vor den Kalenden des März, dem 28. Februar 214, geschehen.76 Sie hatten also Ende
240 fast 27 Jahre gedient.77 Das bestätigt die bekannte Tatsache, dass 25 Jahre nur

70 So z.B. bei Cic. div. 1, 102: quod bonum faustum felix fortunatumque sit.
71 Die sechzehn Belege reichen vom Jahr 21 (CFA 4a, 14ff.) bis 218 (100b, 20).
72 Die Aufnahme der salus von Kaiser und Staat in das Formular könnte mit der sog. Pisoni-

schen Verschwörung gegen Nero im Jahr 65 zusammenhängen.
73 CFA 55, I, 11. 66. Zeugnisse außerhalb der CFA: CIL XIV 2112 (p. 486) = ILS 721, Lanu-

vium, lex collegii Dianae et Antinoi, mit Einbeziehung von Hadrian, tota domus Aug. und den
Mitgliedern des Kollegiums samt Angehörigen; CIL VI 32328, 18f., acta ludorum saecularium
vom Jahr 204, mit Einbeziehung von Septimius Severus und Caracalla (s.o. Anm. 31).

74 In dem Beschluss der Colonia Narbonensis zur Einrichtung eines Kultes für den Genius
Augusti: CIL XII 4333 (p. 845) = ILS 112. Die Formel ist dort dreigliedrig, quod bonum faustum
felixque sit; es wird auch der Senat einbezogen. Einfache, teils abgekürzte dreigliedrige Formel in
Weihungen in Nordafrika: CIL VIII 9796. 27774; AE 1980, 918.

75 Zur brieflichen Grußformel der Kaiser an den Senat bzw. an Magistrate und Senat s. Cass.
Dio 69, 14, 3 (Hadrian lässt in der Krise des bellum Iudaicum in seinen Schreiben an den Senat
den bei den Kaisern üblichen einleitenden Gruß weg: eå a\to› te kaÏ oÅ paÖde« Émân Égia›nete, eÛ
©n öxoi· ãgø kaÏ t@ strate÷mata Égia›nomen); Cass. Dio 78 (77), 18, 2 (Caracalla setzt in seinen
Briefen an den Senat seinem Namen und der Nennung der Heere den Namen seiner Mutter Iulia
Domna hinzu); CIL VI 40776 (Schreiben Constantins und seiner Caesares an die Magistrate und
den Senat): si vos liberique vestri valetis, bene est, nos exercitusque nostri valemus.

76 Das war der letzte Tag vor dem neuen Jahr im alten römischen Kalender. Ob das eine sym-
bolische Bedeutung hatte, muss offen bleiben.

77 Mit 25 Jahren Dienstzeit rechneten Mráv – Szabó 2009, 261.
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die Mindestdienstzeit für eine reguläre honesta missio waren, die oft überschritten
wurde.78 In diesem Fall trugen wahrscheinlich die Ereignisse des Jahres 238, die die
Rheinlegionen direkt betrafen, zu der Verlängerung bei. Als Termin der Entlassung
bestimmte der Kaiser einen Tag «vor den nächsten Kalenden des Januar» (ante kal.
[Ianuar]ias, quae proximae futurae sunt). Er legte also nicht den genauen Termin fest,
sondern räumte dem Statthalter sinnvollerweise einen gewissen Spielraum ein, der für
die verwaltungstechnische Abwicklung in den beiden Legionen nötig war. Der Legat
wählte die Iden des Dezember, den 13. Dezember, der mehrfach als Tag der honesta
missio belegt ist und demnach ein üblicher Termin gewesen sein wird.79 Entsprechend
früher muss das kaiserliche Schreiben ergangen sein. Wann das konkret war, wissen
wir nicht, denn dieses Detail war in der Konzeption der Urkunden nicht interessant.
Regelentlassungen fielen immer in den Winter, die Jahreszeit, in der am wenigsten mit
Kampfhandlungen zu rechnen war; vor den Iden des Dezember sind bisher keine Da-
ten bekannt.80

In der erwähnten Anordnung der beiden Philippi zur missio causaria eines Vigil
reagierten die Kaiser wahrscheinlich in Form eines Reskripts auf ein Schreiben des
Praefectus vigilum. In dem Brief Gordians an den Gouverneur von Germania supe-
rior wird der Kreis derjenigen, die für die ehrenvolle Entlassung vorgesehen waren, so
bezeichnet: Eos, qui militare coeperunt Messala et Sabino cos. Eine konkrete Angabe der
Einheiten fehlt. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass auch in diesem Fall ein Schrei-
ben des Statthalters vorausging, auf das der Kaiser antwortete. Ob neben den Soldaten
der beiden Legionen auch im Jahr 214 vereidigte Auxiliarsoldaten gemeint waren,
lässt sich nicht sicher sagen; deren Regeldienstzeit von 25 Jahren wäre ebenfalls bereits
erfüllt gewesen. Bisher gibt es offenbar kein Zeugnis, aus dem hervorginge, ob die Ent-
lassungen von Auxiliarsoldaten gleichzeitig oder zeitnah zu denjenigen der Legions-
soldaten stattfanden. Die vielen über das gesamte Jahr verstreuten Publikationsdaten
der Bürgerrechtskonstitutionen für die auxiliarii, die seit Hadrian immer auch eine
honesta missio voraussetzen, sprechen dagegen, obwohl auch eine Entlassung am
13. Dezember bekannt ist.81

Wie der Vermerk et reliqua zeigt, folgten auf die Anordnung zur honesta missio noch
andere an den Legaten gerichtete Ausführungen des Kaisers. Hier ist an weitere mili-

78 Speidel 2009/2007a, 322f.
79 CIL III 1078 aus Apulum, ca. 160, von Veteranen der legio XIII gemina; AE 1994, 1458;

RMD IV App. I.1 (hier bei Auxilien). Siehe Speidel 2009/2007a, 320f., mit weiteren Indizien.
80 Speidel 2009/2007a, 322, auch mit dieser Begründung; Lieb 2007, 382. Bezeugt sind auch

die Daten 3., 4., 7. und 19. Januar.
81 Sie betraf im Jahr 215 einen Reiter der Ala I Flavia Gaetulorum in Moesia inferior, s. oben

bei Anm. 3. Aus dem Jahr 240 liegt eine ‹Entlassungsurkunde› eines Reiters der Ala I Ulpia
contariorum Gordiana in Pannonia superior vom 3. Januar vor, s. oben bei Anm. 4 und nach
Anm. 86.
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tärische Dispositionen zu denken, wie etwa Rekrutierungen,82 möglicherweise auch
an eine Anordnung, diesem Jahrgang Entlassungsdokumente zu gewähren (dazu un-
ten S. 58 und 63).

Die Aushebung thrakischer Rekruten und ihre Vereidigung am 28. Februar 214

Beide Legionssoldaten, die sich eine Urkunde anfertigten, waren in einem dilectus, einer
Zwangsaushebung, rekrutiert und nach einer gewissen Ausbildungszeit am 28. Fe-
bruar 214 ins Heer aufgenommen worden. Sie waren tirones lecti, oder, wie es in den
Urkunden mit einem bisher noch nicht bezeugten Wort heißt, dilectarii.83 Beide waren
Thraker, und auch die Veteranen, die der Soldat der Urkunde B als Zeugen aufbot,
trugen, soweit sie erhalten sind, thrakische Cognomina.84 So gut wie sicher wurden sie
aus den Kommilitonen genommen, vielleicht desselben Jahrgangs. Hier liegt also
einer der vielen Fälle für die Aushebung und Verschickung thrakischer Rekruten vor.85

Beide Soldaten sind Marci Aurelii. Der Zeitpunkt der Rekrutierung führt sehr nahe
an die constitutio Antoniniana des Jahres 212 heran. Sie dürften ihr Bürgerrecht und
ihren Namen also durch diesen Akt Caracallas erhalten haben.86 Das müsste auch für
den oben bei Anm. 4 genannten Reiter der ala I Ulpia contariorum in Pannonia supe-
rior Aurelius Bithus gelten, der am 3. Januar 240 (dem Tag der vota publica) entlassen
wurde und ebenfalls ein thrakisches Cognomen trug. Es ist gut möglich, dass er bei
der gleichen Aushebung rekrutiert worden war wie seine Landsleute, die Legionen zu-
geteilt wurden; die Dienstzeit von Legionssoldaten und Alenreitern waren identisch.

Wie sich zeigt, fand die Vereidigung beider tirones, in den Urkunden ausgedrückt
mit dem stehenden Ausdruck miles factus, am 28. Februar 214 statt, ein Jahr früher, als
anhand des Fragments B angenommen worden war.87 Die Aushebung mit der proba-
tio durch den zuständigen prätorischen legatus Augusti provinciae Thraciae88 und die
anschließende erste Ausbildung waren davor erfolgt. Damit ergibt sich ein neuer Hin-

82 Ob damit bereits erste militärische Vorbereitungen für den Perserfeldzug des Jahres 242 ge-
troffen wurden, ist schwer zu sagen, aber durchaus möglich. Indizien für eine langfristige Vor-
bereitung hat v. Saldern 2006, 297f. zusammengestellt. Ein Vigil, von dem unten S. 63ff. noch
die Rede ist, wurde jedenfalls bereits am 23. August 241 von Rom in den Orient abgeordnet; er
kam am 23. Dezember 244 zurück. Das war die Zeit der expeditio im Osten.

83 Im Gegensatz zu voluntarii, die sich freiwillig zur Armee meldeten.
84 S. oben bei Anm. 41.
85 Zu den häufigen Rekrutierungen von Thrakern, die in ferne Truppenverbände verschickt

wurden und deren Zahl besonders durch die vielen neu gefundenen Militärdiplome stark ge-
wachsen ist, s. Speidel 2009/2007c, 230; Eck 2010b, 95–100; zuvor v. a. Speidel 1984/1977.
Bei dem von Speidel behandelten Fall waren es 1000 Mann; es sind aber auch Kontingente von
500 lecti bekannt (Speidel 1984/1977, 343).

86 So für den betreffenden Soldaten schon Mráv – Szabó 2009, 259.
87 Mráv – Szabó 2009, 260–262 mit Anm. 50.
88 Zum Vorgang und seinem administrativen Ablauf Speidel 2009/2007c, 221–226; Spei-

del 2012, 177f.; zur probatio der tirones durch den Statthalter ferner Haensch 1992, 265f.
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tergrund der Rekrutierungen: die Phase zwischen dem erfolgreichen Abschluss von
Caracallas expeditio Germanica in Obergermanien und Rätien (Ende September
213)89 und dem anschließenden Aufenthalt des Kaisers in den Balkanprovinzen. Sol-
che Situationen wurden häufig zur Auffrischung der Truppe genutzt.

In den Urkunden heißt es bei beiden Soldaten, sie seien von Divus Antoninus Mag-
nus zu Soldaten gemacht worden, miles factus in leg. VIII Augusta bzw. XXII P(rimige-
nia) p(ia) f(ideli) a divo Antonino Magno, und zwar am selben Tag. Es fragt sich also, ob
der Kaiser an diesem Akt selbst beteiligt war. Bei den epigraphischen Zeugnissen wird
zu der stereotypen Angabe miles factus bzw. milites facti in den meisten Fällen kein
Name einer römischen Autorität hinzugesetzt, die den Akt vornahm, gerade bei den
Legionssoldaten.90 Wenn überhaupt, dann ist der Name des oder der direkten Befehls-
haber angegeben: einmal bei einem Prätorianer, factus miles per Furium Victorinum et
Cornelium Repentinum pr(aefectos) pr(aetorio),91 und ein zweites Mal bei einem Sol-
daten der stadtrömischen Vigiles, miles factus a Celso pr(aefecto).92 Bei den Vigiles
wird der Name des amtierenden Präfekten, der die Vereidigung vornahm, alternativ
auch im bloßen Ablativ hinzugesetzt.93 Die hier vorliegende Formulierung scheint
bisher singulär zu sein. Sie hat seltene Entsprechungen bei Beförderungen mit persön-
licher Beteiligung der Kaiser. Besonders aufschlussreich ist die Grabinschrift von Ti.
Claudius Maximus, der im zweiten Dakerkrieg Decebalus gefangen nahm bzw. tötete
und seinen Kopf Traian brachte, factus dupl(icarius) a divo Tr!a"iano in ala secu(n)d(a)
Pannoniorum, a quo et fa(c)tus explorator in bello Dacico et ob virtute(m) bis donatus in
bello Dacico et Parthico, et ab eode(m) factus decurio in ala eade(m), quod cepisset De-
cebalu(m) et caput eius pertulisset ei Ranisstoro. Bei der Entlassung wird dagegen der
Statthalter genannt: missus voluntarius honesta missione a Terent[io Scau]riano consu-
lare [exerci]tus provinviae nov[ae Dac]iae.94 Ferner konnten auch Centurionen und
Decurionen vom Kaiser selbst ernannt werden, wie mehrfach in Inschriften angege-
ben wird, zum Beispiel von M. Ulpius Martialis: factus (centurio) ab Imp(eratore) Cae-
sare Hadriano leg(ionis) I Minerv(i)ae).95

89 Vierte imperatorische Akklamation und Annahme des Beinamens Germanicus: CFA 99a,
23ff. zum 6. Oktober 213; Kienast 21996, 162f.; Christol 2012, 155–157.

90 CIL III 1078 = IDR III 5,424 (wohl auch III 1173 = IDR III 5,1,198); CIL VI 375 = ILS 2104;
IX 1609 = IDRE 1, 108; XII 2602 = CBI 39 = ILN V 3,866; XIII 6728 = CBI 123.

91 AE 1916, 47; 103 (Rom).
92 In dem unten ab S. 63 besprochenen Dokument aus der Zeit der beiden Philippi.
93 So in der langen Liste der Empfänger von frumentum publicum CIL VI 220 (p. 3004, 3755)

= ILS 2163, in der bei jedem die Angaben m(iles) f(actus), Datum und Magno pr(aefecto) folgen.
Das Jahr 199, in dem sie milites wurden, stand in der Überschrift. Eine Liste von Vigiles in Ostia
mit dem Eintrag miles factus, Datum und Namen von Präfekt und Subpräfekt im Ablativ:
CIL XIV 4509.

94 Philippi 522 (= IDRE 2, 363; ZPE 80, 1990, 165; AE 1974, 589; 1985, 721).
95 CIL VI 31158 (p. 3758) = ILS 2213 (p. 176). Ausführlich dazu Haensch 1992, 270f.
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Weiter ist bei Entlassungen von Soldaten die Formulierung dimissi / dimissus ho-
nesta missione a / ab oder per üblich und reich bezeugt, aber meist mit dem Namen des
jeweiligen Statthalters, so in den eingangs genannten Entlassungsdokumenten, in den
Militärdiplomen und auch bei den beiden hier besprochenen Urkunden. Wenn bei
Weihungen von Veteranen in Rom, besonders denjenigen der Equites singulares, mit
der Formel dimissus / dimissi honesta missione a / ab der Kaiser selbst und nur er ge-
nannt ist, kann man auf die Gegenwart des Herrschers bei diesem feierlichen Akt
schließen. Allerdings gibt es auch vereinzelte Zeugnisse, bei denen sich die persönliche
Gegenwart des Herrschers ausschließen lässt.96

So ist in unserem Fall über das Formular zwar keine Sicherheit zu erreichen, aber es
besteht dennoch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die feierliche Vereidigung der
thrakischen Rekruten in Anwesenheit des Kaisers erfolgte. Die Verteilung von Solda-
ten, die am selben Tag vereidigt wurden, auf verschiedene Legionen spricht zudem
stark dafür. Nach der letzten Untersuchung zum Itinerar des Kaisers vom Herbst 213
bis Winter 214 ist dieses Szenario möglich, aber nicht sicher.97 Caracalla zog demnach
von Germania superior im Spätherbst 213 direkt und zügig weiter durch die Balkan-
provinzen über Sirmium und wohl Thrakien mit dem Hafen Perinthus nach Nicome-
dia, wo er das Winterquartier bezog. Dieser Marsch war sicher auch mit Truppenin-
spektionen verbunden. Von Nicomedia aus besuchte er Dacia, dann Thracia. Dort
begann er, sich als zweiter Alexander zu gerieren und den geplanten Kriegszug in den
Osten als neuen Alexanderzug zu inszenieren. Seine Anwesenheit dort ist Thema bei
Cassius Dio, Herodian und in der Vita der Historia Augusta.98 Von der thrakischen
Chersones setzte er dann, der Route Alexanders folgend, nach Ilion in der Provinz
Asia über. Nach Besuchen mehrerer Poleis – gesichert sind Pergamon mit seinem
Asklepieion und Laodicea in Phrygien99 – wurde dann erneut Winterquartier in Ni-
comedia bezogen. Wenn man diese Rekonstruktion akzeptiert, ergäben sich für eine
Anwesenheit Caracallas am 28. Februar 214 in Thracia zwei Gelegenheiten: entweder
kurz nach der von den Historikern erwähnten Ankunft in Thracia, dann wäre aber
sein vorhergehender Aufenthalt in Dakien nur ein Blitzbesuch gewesen, oder auf der
Reise nach Dakien, deren Route man nicht kennt. Das ist wohl die wahrscheinlichere
Alternative. Aber sicher ist auch sie nicht.

Die Anwesenheit des Kaisers in Thrakien samt seiner Stilisierung als neuer Alexan-
der fand auch in der Münzprägung der dortigen Poleis ein großes Echo (diese längst
bekannte Tatsache wird in der althistorischen Literatur anscheinend kaum beachtet).
In unserem Zusammenhang sind Prägungen von Ulpia Serdica, dem heutigen Sofia,
relevant, das an der großen Heerstraße von Pannonien nach Byzantium lag. Einer der
Reverse von mittelgroßen Bronzen mit der gepanzerten Büste Caracallas zeigt den Ad-

96 Dazu Speidel 2009/2007a, 329f.; 332f.
97 Christol 2012.
98 Cass. Dio 77, 16; Herod. 4, 8, 1–3; HA Carac. 5, 1, 8.
99 Dazu zuletzt Hostein 2012.
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ventustypus mit dem reitenden Kaiser100 und sichert damit einen Besuch Caracallas in
Serdica (Abb. 5). Mit der stempelgleichen Vorderseite, also gleichzeitig, wird auf einer
anderen Rückseite eine adlocutio Caracallas an Soldaten thematisiert; der Kaiser steht
im üblichen Schema in Rednerpose auf einem Suggestus, umgeben von zwei Perso-
nen, vor ihm Soldaten mit Schilden und Feldzeichen, die mit einem Adler bekrönt
sind (Abb. 6).101 Dieser Auftritt muss im Territorium von Ulpia Serdica erfolgt sein.
Dort lagen aber sonst keine Truppen, nach bisheriger Kenntnis auch keine der drei
Kohorten, die dem prätorischen Legaten von Thracia unterstanden. Demnach muss
es sich um Legionen oder Legionsvexillationen handeln, die auf dem Marsch Rich-
tung Osten waren. Bei dieser oder einer ähnlichen Gelegenheit könnten auch die thra-
kischen Rekruten in die Vexillationen der germanischen Legionen102 eingegliedert103

oder zur Auffüllung der Truppen an die Standorte am Rhein geschickt worden sein,
wo sie dann in die Matrikel eingetragen wurden.

Eine solche Rekrutierung thrakischer Soldaten war schon lange vor den Funden der
beiden Urkunden vermutet worden.104 Géza Alföldy stellte bereits 1967, Beobach-
tungen von Giovanni Forni und Herbert Nesselhauf aufgreifend, eine Gruppe

100 Varbanov 2007, Nr. 2294; Auktionskat. Münzen & Medaillen AG Deutschland 39, 2013,
165.

101 Varbanov 2007, Nr. 2286; F. L. Kovacs, Mail Bid Sale XVI, 2004, 225.
102 Die Teilnahme von Vexillationen aus Germania ist durch Cass. Dio 80, 4, 5 (toÖ«

stratiØtai« toÖ« KeltikoÖ«, bei der Rückführung im Winterlager 217/218 in Nicomedia) und
Grabsteine von Soldaten der VIII Augusta und der XXX Ulpia victrix in Calchedo und Prusa ad
Olympum gesichert: Speidel 1992/1985, 180–182. Er geht davon aus, dass auch die XXII Pri-
migenia und die Bonner I Minervia Detachments sandten. Zu den weiteren Zeugnissen, die
mit der Teilnahme von Soldaten der Rheinarmee in Verbindung gebracht werden können
(Alföldy 1987/1967, 372 Anm. 34), darf auch CIL XIII 1897 gezählt werden, die Grabinschrift
des M. Tertinius Gessius aus Lugdunum, eines Soldaten der legio VIII Augusta, für sich und seine
Frau Tertinia Amabilis sive Cyr[il]le, natione Graeca, Nicom[e]dea, die er wahrscheinlich auf dem
Rückmarsch aus dem Winterquartier 217/218 wohl als Sklavin mitgebracht hatte (Bérard
1992, 176f.).

103 Die Aufnahme von Rekruten in vorbeiziehende Expeditionsheere lässt sich öfter beobach-
ten; s. Speidel, 2009/2007c, 221.

104 Zum Folgenden bereits Mráv – Szabó 2009, 261.

Abb. 5: Bronzemünze von Serdica:
Adventus Caracallas

Abb. 6: Bronzemünze aus Serdica:
Adlocutio Caracallas
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von 28 Zeugnissen von Thrakern und einigen «Illyrern» zusammen, die in den vier
Legionen der beiden germanischen Heere dienten und nach verschiedenen Indizien
unter Caracalla rekrutiert worden sein müssen.105 Er schloss daraus auf eine Rekrutie-
rung im Jahr 214 für den Orientfeldzug Caracallas, als der Kaiser selbst in Thracia
weilte. Das hat sich jetzt glänzend bestätigt. Von der legio XXII Primigenia sind sicher
neun, vielleicht elf Soldaten dabei, einer davon aus Anchialus ([ex] civitate An-
che[alo]), von der VIII Augusta ein nach Thrakien zurückgekehrter ex optione namens
Aurelius Mucianus, von dem eine Dedikationsinschrift im Territorium von Augusta
Traiana gefunden wurde.106 Er könnte ebenfalls eine solche Urkunde besessen haben.

Der Text aus dem Entlassungsregister

Neben dem Brief des Kaisers bildeten die beglaubigten Eckdaten des Militärdienstes
den Kern beider Urkunden. In Urkunde A sind sie ein Bestandteil der Bittschrift, als
Personalangabe des Petenten, in Urkunde B ohne die Petition stehen sie allein. Sie
werden in weitgehend gleicher Form und Formulierung angegeben, allerdings mit
Varianten:

105 Alföldy 1987/1967, die Liste 368–370.
106 a) CIL XIII 7292 = 11941; b) AE 1939, 238; Oppermann 2006, Nr. 518 (Literaturhinweis

von D. Dana).

Urkunde A Urkunde B
Name und nachgestellte Filiation Name und Filiation
Origo, T(h)rax dilectarius
dilectarius Origo, ex provincia Thracia civitatis

Pl!o"ti!no"poli,
miles factus a (Caracalla) in leg. VIII Aug. miles factus a (Caracalla) in leg. XXII Pr.

p. f.
Datum (28. Februar 214) Datum (28. Februar 214)
item item
sacramento solutus ex sacra indulgentia Dienstgrad, [---ar]ius

d. n. Gordiani Aug. missus ex sacra indulgentia d. n. Gordiani
Aug.

Datum (13. Dezember 240) Datum (13. Dezember 240)
missus honesta missione ex (Centuria) honesta missione

a (Name) leg. Aug. pr. pr. a (Name) leg. Aug. pr. pr.
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Aus dem libellus der Urkunde A geht mit großer Wahrscheinlichkeit hervor, dass diese
Unterlagen dem Tabularium der legio VIII Augusta entnommen wurden; für die Ur-
kunde B hat Entsprechendes zu gelten. Die Unterschiede gehen vermutlich darauf
zurück, dass die Formulierungen in der Buchführung der beiden Legionen leicht
variierten.107 Der größte Unterschied besteht darin, dass in der zweiten Urkunde die
Entbindung vom Fahneneid nicht eigens angesprochen wird, sondern in die missio
impliziert ist. Beide Male fehlt die Zahl der stipendia emerita. Sie erübrigte sich durch
die Angaben der genauen Daten des Eintritts in das Heer und der Entlassung – anders
als bei den Bürgerrechtskonstitutionen der Militärdiplome und den individuellen
Monumenten und Grabsteinen von ehemaligen Soldaten.

Beide Veteranen fanden die Angaben im Tabularium vermutlich in einer Liste, in
der alle Soldaten des Entlassungsjahrgangs in dieser Form erfasst waren. Schon lange
wird angenommen, dass es in den Legionen solche Register gegeben hat. Das ist aus
den im gesamten Reich verbreiteten gleichartigen Formulierungen zu erschließen, in
denen Soldaten, auch ganze Jahrgänge, in Entlassungsweihungen von sich reden und
die der offiziellen Registrierungsmethode sowie dem Wortlaut in erhaltenen Doku-
menten von Truppenarchiven entsprechen.108 Nach Michael A. Speidel «legen
deshalb die Übereinstimmungen in der Beschreibung der Stifter auf den Entlassungs-
weihungen die Vermutung nahe, dass hier aus einem offiziellen Formular zitiert
wurde, welches im Zusammenhang mit der honesta missio verwendet wurde». In einer
Konstitution von Licinius vom Jahr 311 ist später von einer beim actuarius befind-
lichen (tabula) missoria die Rede, aus der sich die Veteranen bei der honesta missio per-
sönliche Kopien anzufertigen pflegten.109 Das alles trifft sich genau mit dem Befund
der beiden zeitgleichen Abschriften aus den tabularia zweier verschiedener Legionen
derselben Provinz.

3. Die Rolle des Statthalters und der Hintergrund der Genehmigung

Der libellus

Was die neue Urkunde besonders bedeutsam, ja einmalig macht, ist die Wiedergabe
der Eingabe des Veteranen an den Statthalter, in der es um die Erlaubnis ging, eine sol-
che beglaubigte Urkunde mit diesen Texten anzufertigen. Sie stellt eine Kopie, ein

107 Die Frage der Einheitlichkeit und Variation in der militärischen Dokumentation hat Spei-
del 2009/2007b thematisiert. Vgl. Haensch 1992, 274.

108 Speidel 2009/2007a, 322f.
109 Dazu unten S. 70f. Von mehreren Legionen kennt man öffentlich ausgehängte Listen mit

den Namen der entlassenen Soldaten, darunter aus den Jahren 242 und 244 von der legio der II
Parthica Gordiana bzw. [[Philippiana]] mit dem Formular (so im ersten Fall): milites leg. II Parth.
Gordianae p.f.f. aeternae, qui militare coeperunt Sabino II et Anullino cos. (216 n. Chr.), (…) quo-
rum nomina cum tribus et patriis duobus tabulis aereis incisa continentur (…) (AE 1981, 134 = AE
1989, 62, Rom); Speidel 2009/2007a, 333 mit Anm. 100.
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exemplum, der bearbeiteten und vom Statthalter publizierten Fassung dar. Außerhalb
Ägyptens und abgesehen von zwei Papyri aus Arabia sowie Plin. epist. 10, 31, 5 kannte
man bis 1992 reichsweit gerade einmal vier Zeugnisse für libelli, die an den Statthalter
gerichtet waren, alle aus dem griechischen Osten;110 inzwischen liegt ein fünftes Bei-
spiel vor.111 Darunter ist der einzige bekannte ähnliche Fall, der eingangs geschilderte
Vorgang um die 22 Veteranen aus Ägypten vom 22. Januar 150, die in einer gemein-
samen Petition beim Statthalter von Syria Palaestina um eine Entlassungsbestätigung
aus der legio X Fretensis nachsuchten – petimus et rogamus, digneris nobis adfirmare a
te missos esse. Auch dort ist dieser libellus vollständig überliefert, einschließlich der
subscriptio des Legaten und der Beglaubigung durch sieben Zeugen, alles Veteranen
aus einer anderen Legion, der VI Ferrata. Der bearbeitete libellus war in diesem Fall
zusammen mit anderen in Caesarea in po[r]tico Iuniae Ba..[. .]ae proponiert worden;
daraus wurde die erhaltene beglaubigte Abschrift als Doppelurkunde gefertigt.112

Das eigentliche (nicht erhaltene) instrumentum stellte der Legat, wie er ankündigte,
selbst aus. Der Vorgang war dort also ein anderer. Aus dem lateinischen Westen wurde
bisher anscheinend überhaupt kein libellus bekannt, der an einen Statthalter gerich-
tet war, und für einen auf Bronze festgehaltenen gibt es offenbar reichsweit keine Pa-
rallele.

Der miles der Urkunde A wollte vom Statthalter nicht eine bloße Bestätigung der
honesta missio und die Erlaubnis erhalten, sich darüber eine Urkunde in Form einer
tabula cerata anfertigen zu dürfen. Solche Eingaben könnte man möglicherweise als
Erklärung für die wenigen bisher vorliegenden Dokumente aus der ersten Hälfte des
3. Jahrhunderts voraussetzen. Der Antrag ging in zwei Punkten darüber hinaus, für
die offensichtlich eine Genehmigung durch den Statthalter nötig war. Der Petent
suchte um die Erlaubnis nach, sich (a) eine beglaubigte Urkunde aus Bronze anfertigen
zu lassen, und zwar (b) mit zwei Elementen: einem Auszug aus dem kaiserlichen
Schreiben an den Statthalter zur honesta missio seines Jahrgangs und dem genauen
Datum seiner Entlassung nach den Unterlagen im Archiv seiner Legion: permittas
mihi aeream ta[bulam facere et] descriptum et recognitum pars ex [litteris Imp(eratoris)
Gordian]i Augusti et consulem et diem [missionis ex tabu]lario legionis supra scrip[t]ae.

Der libellus, wie er auf der Urkunde erscheint, hat den üblichen Aufbau in der
Form, wie er nach der Bearbeitung publiziert worden war. Die Eingabe wird in der
3. Person referiert: Marcus Aurelius [--]alus (…) [ed]edet;113 die gesamten Personalien

110 Haensch 1992, 260. Neben der gleich wieder zu nennenden Urkunde aus Caesarea (Syria
Palaestina) auf Papyrus sind das SEG 19, 1963, 476 = ISM I 378 aus Moesia inferior (160?); AE
1978, 800 = SEG 28, 1978, 1169 aus Asia (126/127) und TAM II 122 aus Lycia et Pamphylia
(2./3. Jh.; alles Inschriften auf Stein).

111 P.Euphr. 1 = SB XXII 15496.
112 Dazu Haensch 1992, 261f.
113 In der früheren Urkunde mit der Eingabe der 22 Soldaten (oben bei Anm. 1) blieb dagegen

noch die ursprüngliche Form gewahrt. Hier hieß es zum Schluss in der ersten Person: L. Petro-
nius Saturninus edidi pro me et conveteranis meis.
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des Petenten einschließlich seiner Entlassung sind in der veröffentlichten Form bereits
integriert. Dann folgt, ohne die ursprüngliche Anrede, gleich das Gesuch, mit der
vorangestellten Begründung und der daraus resultierenden Bitte: commoda mea (…)
[ut … dem]o(n)strem, permittas mihi etc. Dem Bescheid ist die Überschrift sus[criptio
viri cla]rissimi Sili Amici consul[aris] vorangestellt. Dem knappen Wortlaut [permitto
quod] desideras folgen die bestätigende ‹Unterschrift› des Legaten in der Form legi, wie
sie in dieser Form zur gleichen Zeit in Syria Coele und Aegyptus üblich war (in dieser
Provinz nur bei lateinischsprachigen libelli),114 und – aus Gründen der symmetrischen
Ordinierung fast sicher zu ergänzen – der übliche Vermerk [recognovi], mit dem der
zuständige Bearbeiter im Stab des Statthalters die Übereinstimmung der bearbeiteten
Kopie mit dem Original bestätigte.115 Wenn der Soldat diese Vermerke aufnahm, so
zeigt das, dass er die Urkunde möglichst authentisch wirken lassen wollte.116 Adressat,
Anrede und Datum der Bearbeitung sind dagegen entfallen; diese Elemente waren für
den beabsichtigten Zweck unerheblich.

Die Struktur und die Formulierungen entsprechen libelli, die an Kaiser mit der
Bitte um Kopien von Rechtsentscheiden gerichtet wurden, also in gewisser Weise mit
diesem singulären Zeugnis aus Germania superior vergleichbar sind. So heißt es in
I.Smyrna 597 vom 8. April 139, einem libellus in einer nicht mehr erkennbaren kulti-
schen Angelegenheit, in der Bitte und im Bescheid: diÌ [dwoma› soy?],117 filfiùee KaÖ-
sar, keleÜsai doùána› moi $nt›grafa tân Épomnhmˇtvn, Ñ« kaÏ Ç patÎr syne-
xØrhsen. Imp. Caesar T. Aelius Hadrianus Antoninus Pius Sextilio Acutiano. Senten-
tiam divi patris mei, si quid pro sententia dixit, describere tibi permitto. Rescripsi. Re-
cogn(ovi). Noch näher steht unserem Fall die Petition eines Hyrgaleers (Conventus
von Apameia) von August 129 zu einem ihn und andere Personen betreffenden
Rechtsentscheid, den Hadrian kurz zuvor in Apameia ergehen hatte lassen:118 (…)
defime[ùa oÛn soy ƒpv« kele÷s>«] doùánai ÉmeÖn tá« toÜ [[pollodfitoy
Épo?]ùwsev« kaÏ tân sân $pof[ˇsevn --- ca. 10 --- ã]jsfrˇgisma. (…) [I]mp. Caesar
Traianus Hadrianus Augustu[s ---] (an mehrere Adressaten): [permitto eg?]o bobis119 ex
commentariis m[eis describere si quid? e]x s[cr]ibto sive verbis ad bos [pertinens?120

pro]nuntiabi. Suscribsi. R[ecognobi].
Der thrakische miles oder wohl eher die Person, die den Text des libellus formu-

lierte, war offenbar mit der Rechts- und Verwaltungssprache vertraut. Denn sie ver-
wendete für die gewünschte Datumsangabe der missio die Formulierung consulem et

114 Haensch 1994, 503f.; 524f.; Feissel – Gascou 1995, 79f. Sie ist nur in drei libelli auf
Papyrus erhalten: P. Euphr. 1, 22 v. J. 245; P.Oxy. IV 720, 15 v. J. 248; P.Oxy. IX 1201, 11 v. J. 258.

115 Zur Archivierung der Subscriptionen umfassend Haensch 1992, 254–263.
116 S. dazu Eich 2009, 277–281.
117 Ergänzung Jones 2009, 452.
118 Jones 2009, 447.
119 -b- hier und im Folgenden auch für -v-.
120 Suppl. Weiss; Jones 2009, 447 und 454 ließ die Ergänzung der Lücke von ca. 10 oder

12 Buchstaben offen.
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diem (Z. 20), so wie bereits vorher in Zeile 10 zu sub consule supra scripto aufgelöst
wurde. Damit folgte man einer gut bezeugten Praxis. Ulpian spricht bei dem Erfor-
dernis eines genauen Datums nicht von der Angabe des Konsulnpaares, sondern von
dies et consul.121 Die Verkürzung auf den consul prior ist gerade auch beim Militär be-
zeugt, so in diesem Jahr 240 in der Buchführung der cohors XX Palmyrenorum in Dura
Europos, in der es wiederholt heißt Sabino II co(n)s(ule).122

Die Einheitlichkeit der Urkunden: eine Aktion und ihr Hintergrund

Der Soldat der legio XXII Primigenia pia felix in Mogontiacum, dem Statthaltersitz
von Germania superior,123 ließ sich eine Urkunde anfertigen, die keine Petition mit
subscriptio enthielt. In allen anderen Punkten gleicht sie dem Dokument seines Kom-
militonen aus der VIII Augusta in Argentorate: als ein descriptum et recognitum auf
Bronzetafeln, in derselben Form, mit demselben Ausschnitt aus den litterae des Kai-
sers und nahezu identischen Angaben zur Person, mit Herkunft, Rekrutierung und
Vereidigung sowie honesta missio als Eckpunkten; dazu kommt in diesem Fall noch die
Angabe der erreichten Dienststellung. Die beiden Urkunden von zwei Soldaten, die
am gleichen Tag aus zwei weit entfernten Standorten entlassen wurden, können nicht
unabhängig voneinander entstanden sein; das ist bei diesen genauen Entsprechungen
ausgeschlossen. Auch für diese Urkunde aus Mogontiacum muss also eine statthalter-
liche Erlaubnis nötig gewesen sein, die hier aber nicht angegeben wird; die beiden
anderen Elemente reichten für den verfolgten Zweck völlig aus. Man kann noch weiter
gehen. Aufgrund der statistischen Wahrscheinlichkeit ist so gut wie auszuschließen,
dass damals nur diese beiden vorliegenden Exemplare verfertigt wurden. Im Fall der
Militärdiplome, die in großen Stückzahlen bezeugt sind, lässt sich auch bei Mehrfach-
funden von Urkunden aus einer einzigen Konstitution für Auxiliare berechnen, dass
meist nur ein sehr geringer Prozentsatz der ausgegebenen Dokumente erhalten ist.124

Es gibt aber umgekehrt auch Konstitutionen für nur ganz wenige Soldaten. Mit wie
vielen Urkunden in unserem Fall zu rechnen ist, lässt sich schwer sagen. Das Anliegen,
um das es ging, betraf sicher eine ganze Reihe von Veteranen beider Legionen, und
damit wird man mit einer größeren Anzahl von Anträgen an den Statthalter rechnen

121 Ulp. Dig. 2, 13, 6 (libro quarto ad edictum): si initium tabularum habet diem, in quibus Titii
ratio scripta est, postmodum mea sine die et consule, etiam mihi edendus est dies et consul: com-
munis enim omnis rationis est praepositio diei et consulis.

122 P.Dura 95 = RMR 66. Bereits aus flavischer Zeit CIL XII 2602 = ILS 2118. Sonst genügt der
Hinweis auf den umfangreichen P.Dura 100 = RMR 1 mit Einträgen aus den Jahren 192 bis 219,
wo in den 44 Kolumnen nahezu ausnahmslos so datiert wird (weitere Fälle in RMR passim).
Auch in den kaiserlichen Steinbrüchen war diese Praxis gang und gäbe, siehe die Inschriften in
der Liste bei Hirt 2010, im Appendix 370–445 passim.

123 Haensch 1997, 149–153.
124 S. dazu die Überlegungen von Eck 2003, 57–59 und bei Eck – Pangerl 2004, v.a. 240f.,

hier zu Konstitutionen auch für Einzelpersonen, die in besonderen Ausnahmefällen ebenfalls
erhalten blieben.
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dürfen, nicht nur von den Thrakern dieses Jahrgangs, sondern auch den anderen Sol-
daten, die den Kriegsdienst überlebt hatten und in die Heimat zurückkehren woll-
ten.125 Auch falls die Genehmigung an eine bestimmte Leistung gebunden war, was
nicht auszuschließen ist (dazu gleich), werden deutlich mehr als zwei solche Urkun-
den angefertigt worden sein.

Präzedenzfälle für einen solchen Vorgang sind bisher nicht bekannt. Die zeitnahen
Zeugnisse mit kurzen, uniformen Texten stellten allenfalls entfernte Vorläufer dar.
Die vorliegenden Urkunden, neu in Form und Inhalt, unterscheiden sich von ihnen
grundlegend. Im Anschluss ist zwar noch auf ein etwas jüngeres Dokument einzuge-
hen, das strukturelle Ähnlichkeiten aufweist, aber man darf annehmen, dass die Ur-
kunden, die der obergermanische Legat genehmigte, sehr ungewöhnlich waren und es
für eine solche Vergünstigung gute Gründe gab.

Die Frage ist, wie man sich die Vorgänge konkret vorzustellen hat und was die
Gründe gewesen sein könnten. Sie läuft auf ein Abwägen von Wahrscheinlichkeiten
hinaus, ohne dass in allen Punkten sichere Antworten gegeben werden können.
Zunächst zum Ablauf: Der Befund setzt eine Kommunikation zu Form und Inhalt
möglicher Urkunden zwischen beiden Legionen voraus, in deren Mittelpunkt der
Statthalter stand. Durch ihn geschah die honesta missio, und er genehmigte – auf An-
trag – den gesamten Vorgang. Die Anträge wurden offenbar einzeln gestellt, wie die
Urkunde A eines einfachen miles zeigt; die Texte und der Urkundentypus waren aber
eindeutig aufeinander abgestimmt. Beide Soldaten aus zwei verschiedenen Stand-
orten wurden nicht nur am gleichen Tag entlassen, sondern sie kannten zum Zeit-
punkt ihrer Petition auch den Wortlaut derselben Passage aus dem Kaiserbrief, mit
demselben Vermerk et reliqua, und vielleicht bereits den sie betreffenden Text aus dem
Entlassungsregister; in der Urkunde A ist er jedenfalls direkt in den Antrag an den
Statthalter integriert. Beide Soldaten und alle anderen, die es sicher noch gab, müssten
dann ihre Einzel-Petitionen erst nach der honesta missio beim Statthalter in Mogon-
tiacum eingereicht haben. Auch die Veteranen aus Argentorate mussten, jedenfalls bei
einem normalen Verfahren, in Mogontiacum anwesend gewesen sein, um die Bescheide
der bearbeiteten und veröffentlichten Petitionen im Prätorium des Statthalters einzu-
sehen, denn diese wurden in dieser Zeit nicht mehr den Personen ausgehändigt.126

Man weiß nicht, wie hinsichtlich der Entlassungsorte bei zeitgleichen honestae
missiones von Veteranen mehrerer Legionen verfahren wurde; es existiert sogar bisher
offenbar überhaupt keine Quelle dafür, wie sich die Entlassungsdaten in einer Provinz
mit mehreren Legionen zueinander verhielten. Angenommen, die Entlassungen in
Germania superior erfolgten angesichts des synchronen Termins für die Soldaten bei-
der Legionen am selben Ort, also am Statthaltersitz Mogontiacum und wohl durch den
Gouverneur persönlich, dann hätten sich auch die gesamten Vorgänge um die Urkun-

125 Der Optio (Marcus) Aurelius Mucianus (AE 1939, 238, s. oben Anm. 106), der nach Thra-
kien zurückkehrte, war vermutlich mit dabei.

126 Dazu ausführlich Haensch 1994, 499–505.
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den dort abgespielt. Man könnte dann an ein spontanes «Schneeballsystem» denken,
bei dem positiv beschiedene Eingaben Einzelner von anderen nachgeahmt wurden.

Alternativ kommt nur eine Aktion des legatus Augusti selbst in Frage, der den Vor-
gang initiierte und steuerte. Diese Erklärung ist bei weitem am wahrscheinlichsten.
Denn die Kenntnis des Kaiserbriefes in zwei weit entfernten Legionsstandorten mit
der Beschränkung auf diesen einen Satz mit derselben Angabe et reliqua kann kaum
von jemand anderem ausgegangen sein als vom Statthalter persönlich. Er eröffnete, so
ist dann anzunehmen, schon vor der honesta missio die Möglichkeit, Anträge für sol-
che in jeder Hinsicht ungewöhnliche Bronzeurkunden zu stellen, und er gab auch ihre
Bestandteile vor: den Auszug aus dem Brief des Kaisers und die persönlichen Angaben
aus dem Entlassungsregister. All das könnte etwa in einer contio in beiden Lagern
durch die Legionslegaten verkündet worden sein. Nach der Entlassung in ihrem
Standlager müssen sich alle Petenten der Straßburger legio VIII Augusta zur Einsicht
des statthalterlichen Bescheides nach Mogontiacum begeben haben, wie es dem nor-
malen Verfahren entsprach. Demnach dürften die Urkunden der Veteranen beider Le-
gionen in Mogontiacum angefertigt und gesiegelt worden sein. Dafür spricht auch die
große Ähnlichkeit der beiden erhaltenen Dokumente und bei Urkunde B des Mainzer
Legionärs die Siegelung durch Veteranen.

Dieses Vorgehen zeichnete möglicherweise einen ganzen Jahrgang in einer noto-
risch heiklen Materie aus. Deshalb stellt sich die Frage, ob der kaiserliche Legat bei
einem solchen Präzedenzfall selbständig handeln konnte, oder ob er dabei nicht die
Genehmigung vom Kaiser einholen musste. Angesichts der Bedeutung dieser Neue-
rung liegt es sogar mehr als nahe, dass der Anstoß vom Kaiser selbst ausging und mit
der unmittelbaren politischen Vorgeschichte zusammenhing. Diese hat auf Grund der
unbefriedigenden Quellenlage neben den Lücken auch ihre Tücken.

Die Soldaten beider Legionen hatten knapp sechs Jahre zuvor, im Februar oder
März 235, aus der Nähe die Ermordung Severus Alexanders nahe Mainz erlebt; die-
jenigen der Mainzer Legion gehörten zu den ersten, die sich dem Putsch anschlossen.
Der neue Kaiser Maximinus, in Gegenwart vieler von ihnen zum Imperator akkla-
miert, war nicht nur ein Landsmann der thrakischen Legionäre, sondern auch ein vir
militaris. Eine Reihe von Legionären des Jahrgangs wird den von Mainz aus begonne-
nen Feldzug ins freie Germanien mitgemacht haben.127 Ob zum großen Heer, mit dem

127 Zu den Funden vom Gefecht am Harzhorn in Niedersachsen, tief in der Germania libera,
das in das Jahr 235 oder 236 zu datieren sind, sei verwiesen auf Wiegels – Moosbauer 2011
und die Beiträge im Ausstellungskatalog Pöppelmann – Deppmeyer – Steinmetz 2013,
besonders Wolters 2013. Herod. 7, 2, 1f. sagt zur profectio pauschal: pˇnta te tÌn stratÌn
$nalabØn und mwga dw ti pláùo« kaÏ sxedÌn ´pasan tÎn R̂vma›vn d÷namin sŒn Yaytˆ
eås‹gage (sc. Maximinus), die schon Severus Alexander zusammengezogen habe; konkret wer-
den vor allem mauretanische Auxilien mit Speerschleuderern und osrhoenische Bogenschützen
genannt. Keine der Rheinlegionen ist als Teilnehmerin direkt bezeugt, sondern nur die IIII
(Flavia) S(everiana) A(lexandriana) bzw. Flavia Maximiniana aus Moesia superior. Eine aus-
führliche Bilanz der Truppen, die in den beiden germanischen Provinzen und in Raetia am
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der Kaiser dann von Pannonien aus seine umfangreichen Operationen gegen die Ger-
manen unternahm und mit dessen Kerntruppe er nach der Usurpation gegen ihn im
Frühjahr 238 nach Norditalien zog, Teile der beiden obergermanischen Legionen ge-
hörten, bleibt unsicher; den Kern dürften Vexillationen der Donauprovinzen gebildet
haben.128 Aber auch von dem Heer, das 235 um Mainz versammelt war, waren Trup-
pen dabei: Die pannonischen «Phalangen», also Legionseinheiten, als Voraustruppen,
«weil er ihnen besonders vertraute, da sie ihn als erste zum Kaiser ausgerufen hatten»,
und die Spezialtruppen der mauretanischen Speerschleuderer und orientalischen Bo-
genschützen.129 Bei Herodian ist in seiner unscharfen Rede von den Heereskontingen-
ten auch von den pannonischen und thrakischen Soldaten bei der Belagerung von
Aquileia die Rede (oÅ Pa›one« kaÏ ƒsoi bˇrbaroi Ur¹ke«), die Maximinus zum Kaiser
gemacht hatten und deshalb über sein jähes Ende besonders betroffen waren, sich nun
aber den Umständen beugen mussten.130 Außerdem nennt Herodian mehrfach «Ger-
manen», die als Besiegte oder Verbündete dabei waren, vor allem Reiter, die Maximi-
nus in der Schlachtordnung meist in die erste Reihe stellte.131 Man kann jedenfalls
davon ausgehen, dass die Legionen beider Germanien und ihre Kommandeure fest
hinter Maximinus standen.

Eine besondere Rolle spielt bei Herodian ein offenbar bedeutendes Kontingent von
«Germanen», zunächst beim Entscheidungskampf gegen Maximinus Thrax, dann in
Rom bis zur Ermordung des senatorischen Kaiserpaars; sie erscheinen auch in den
beiden einschlägigen Viten der Historia Augusta.132 Diese Truppe wurde in der Lite-
ratur mehrfach behandelt, meist recht kurz. Dabei bleiben aber viele Merkwürdigkei-
ten und ungeklärte Fragen; deshalb muss hier genauer auf sie eingegangen werden.

Herodian berichtet von einer Germanân o\k çl›gh symmax›a bzw. etwas später von
$pÌ German›a« s÷mmaxoi, die während Maximinus’ Belagerung von Aquileia bei Pu-
pienus in seinem Hauptquartier in Ravenna ankamen und die dortige Truppenkon-

Vorabend des Feldzugs lagen, bei Wiegels 2014, der sicher damit rechnet, dass die dort statio-
nierten Heeresverbände an der Offensive beteiligt waren, das Gros aber aus Truppen der Donau-
provinzen bestand (105); zu den wenigen konkreten Angaben 118–133.

128 Zur Zusammensetzung der Armee für den Italienzug s. die kurzen Bemerkungen von
Piso 2005/1982, 106. Zur Anwesenheit der legio XIII Gemina aus Dacia vor Aquileia Benea
2000. Zu Herodians Angaben zum Italienzug kurz Wiegels 2014, 134 Anm. 155.

129 Truppen aus Pannonien: Herod. 7, 8, 11; die genannten Spezialtruppen bei der Usurpation
in Mainz: Herod. 6, 8, 1 (dazu osrhoenische Bogenschützen); beim Beginn des Feldzugs gegen
die Germanen: 7, 2, 1 (maurische Speerschleuderer und osrhoenische Bogenschützen); in der
Schlachtordnung vor Emona: 8, 1, 3 (die maurischen Speerwerfer und die Bogenschützen aus
dem Osten auf den Flügeln).

130 Herod. 8, 6, 1. Eindeutig soll hier eine landsmannschaftliche Bindung evoziert werden.
Welche «thrakischen» Soldaten gemeint waren, bleibt unklar. Kaum sind es thrakische Einhei-
ten, wie Piso (Anm. 128) annimmt, sondern neben den pannonischen eher solche aus Moesia
(Wiegels 2014, wie Anm.128).

131 Herod. 7, 8, 10; 8, 1, 3; 8, 4, 3.
132 S. unten bei Anm. 137.
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zentration verstärkten. Sie seien «von ihnen» (also den «Germanen») zu ihm gesandt
worden, auf Grund ihrer Zuneigung aus der Zeit, als sie ihn als umsichtigen Statthal-
ter erlebt hätten.133 Es folgt der Bericht, dass unerwartet die abgeschlagenen Köpfe des
Kaisers und des Caesars Maximus zu Pupienus nach Ravenna gebracht wurden mit
der Nachricht, dass sich das Heer des Maximinus auf seine Seite gestellt habe, und
über die Abwicklung des Feldzugs. Diese «Germanen» nahm Pupienus bei der Rück-
kehr mit nach Rom. An dieser Stelle ist mit etwas anderen Worten und präzisierend
von oÅ $pÌ German›a« s÷mmaxoi die Rede, auf deren Wohlwollen auch Pupienus setzte,
weil er früher, vor seinem Kaisertum, die Herrschaft über das «Ethnos» angemessen
bzw. gerecht ausgeübt habe.134 Die weitere Geschichte kreist dann um die Rolle dieser
Truppe in Rom.135 Pupienus hatte nach Herodian die «Germanen» dorthin zum
Schutz der Kaiser gegen die Prätorianer beordert, denen er misstraute, vermutlich als
Ersatz für ein improvisiertes Aufgebot, das sich nach seiner profectio mit den Prätoria-
nern erbitterte Kämpfe geliefert hatte.136 Als die unzufriedenen Prätorianer dann
durch das Zögern von Balbinus die beiden Kaiser im Palast überwältigen konnten und
töteten, kamen die GermanoÏ s÷mmaxoi zu spät. Sie erlebten noch die Ausrufung Gor-
dians III. mit und betrachteten dann ihre Mission als beendet. Abschließend sagt
Herodian: ãpanálùon ã« tÌ Yaytân katagØgion, «sie kehrten in ihre Unterkunft
zurück».

Der Verfasser der Historia Augusta teilte die Geschichte auf die Vita Maximini und
die Vita Maximi et Balbini auf und verkürzte und veränderte sie.137 Es wird völlig klar,
dass er nur seinen Herodian umschrieb. Er legte die Initiative ganz in die Hände des
Kaisers und interpretiert die Geschichte vor den Erfahrungen seiner Zeit für die Leser
seiner Zeit. Für die Frage, was es mit diesen «Germanen» auf sich hatte, geben die Stel-
len nichts her. Maßgeblich ist allein die Erzählung Herodians.

Wie ist dieser merkwürdige Bericht konkret zu verstehen? Es besteht Einigkeit
darin, dass der Hinweis auf Pupienus’ frühere vorbildliche Tätigkeit in Germanien
(ãpimelâ« ¡rja«, ãpieikâ« ¡rja«) eindeutig auf eine Funktion als Statthalter (¡rxvn),
konkret also als legatus Augusti pro praetore von Germania inferior oder Germania

133 Herod. 8, 6, 6 $fÖkto dÍ a\tˆ kaÏ Germanân o\k çl›gh symmax›a pemfùeÖsa Ép’ a\tân
kat’ e¾noian, Än eÚxon prÌ« a\tÌn ¡nvùen, ãj oíper Òn a\tân ãpimelâ« ¡rja«.

134 Herod. 8, 7, 8: ãpanálùon dÍ (sc. nach Rom mit Pupienus und anderen Einheiten) kaÏ oÅ
$pÌ German›a« s÷mmaxoi· ãùˇrsei g@r a\tân tÕ e\no›< ´te kaÏ toÜ öùnoy« ãpieikâ« prfiteron
¡rja«, ƒte ådiØteyen.

135 Herod. 8, 8, 1–7.
136 Herod. 7, 12, 1–7.
137 HA Maximin. 24, 5f. (Handlung in Ravenna): et Maximus quidem, quem multi Puppienum

putant, apud Ravennam bellum parabat per Germananorum auxilia.(6) Qui ubi comperit consen-
sisse exercitum sibi et collegis suis, occisos autem esse Maximinos, [quare] statim dimissis Germano-
rum auxiliis, quae sibi contra hostem paraverat, Romam laureatas litteras misit; HA Max. et Balb.
13, 5; 14, 2f.; 14, 8 (Handlung in Rom). Die angebliche dimissio der Germanen in Ravenna wider-
spricht der Darstellung ihrer wichtigen Rolle in Rom des Autors selbst in der Vita Max. et Balb.
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superior hinweist.138 In den Kommentaren zu den Viten der Historia Augusta werden
die «Germanen» als germanische Leibwache bzw. ethnische Hilfstruppen in römischen
Diensten angesehen, ohne auf die frühere Verbindung zu Pupienus einzugehen;139

daneben wurde weiterhin diskutiert, ob unter dem Namen «Germani» die Einheit der
equites singulares Augusti gemeint sein könnte, wie Mommsen vorgeschlagen hatte.140

Bereits 1902 hatte A. v. Domaszewski eine ganz andere Ansicht vertreten.141 Im
Zusammenhang einer Behandlung der equites extraordinarii, der neuen Leibgarde
Caracallas, die nach seiner schlüssigen Interpretation keine germanischen equites sin-
gulares waren, stellte er auch klar, dass das auch für die «Germanen» von Pupienus gilt.
Denn aus Herodian gehe eindeutig hervor, «daß dieser an allen Stellen an der Vorstel-
lung festhält, die Germano› seien Vexillationen des Rheinheeres gewesen». Er unter-
mauert das mit Herodians Bericht von der massiven Rivalität der Prätorianer zu dieser
Truppe und ihrer großen Befürchtung, sie könnten genauso den Kürzeren ziehen wie
unter Septimius Severus, der nach seinem Einzug in Rom die Prätorianer bestrafte,
entwaffnete und durch Legionäre seiner Armee ersetzte.142 Herodian parallelisiert
die Vorgänge also mit der Situation beim Einzug von Septimius Severus und dessen
Legions-Vexillationen, der ebenfalls von Pannonien aus angegriffen hatte. v. Domas-
zewksi geht auch auf die Notunterkünfte ein, auf die in ähnlichen literarisch bezeug-
ten früheren Fällen in Rom lagernde Vexillationen verteilt waren, und erklärt damit
das katagØgion bei Herodian. Die Interpretation als Vexillation der Rheinarmee
wurde im Kommentar seiner Herodianausgabe von C. R. Whittaker aufgegriffen.143

Man kann diese Lösung nur unterstreichen. Wenn Pupienus’ Hoffnung auf die
«Germanen» damit begründet wird, dass er einerseits über sie (8, 6, 6) und gleichzeitig
über das «Ethnos» (8, 7, 8) mit den typischen Statthaltertugenden der ãpimwleia und
ãpie›keia, mit Umsicht, Sorgfalt und angemessenem Handeln, regiert habe, kann das
nur heißen, dass diese «Germanen» Bestandteil dieses «Ethnos» waren. «Ethnos» steht
aber bei Herodian fast immer gleichbedeutend mit «Provinz»; die meisten Provinz-

138 Dietz 1980, 134; Eck 1985, 238f.; Kienast 21996, 191. Darauf nimmt auch HA Max.
et Balb. 5, 9 Bezug: missus praeterea legatus Sarmatas in Illyrico contudit atque inde translatus ad
Renum rem contra Germanos satis feliciter gessit.

139 So von Lippold 1991, 572–574, unter Verweis auf den Kommentar von E. Hohl und mit
Überlegungen, wie sich die Sicht auf solche germanische Einheiten in römischen Diensten von
Herodian bis zur Historia Augusta veränderte. Ganz ähnlich Brandt 1996, 217f. Werner Eck
(o. Anm. 138) äußerte sich nicht weiter zu den «Germanen», spricht aber an anderer Stelle von
germanischen Stämmen, nicht ohne einen gewissen Zweifel (Eck 2004, 550).

140 Brandt 1996, 222. Das ist auch aufgrund der Erkenntnise zu dieser Truppe in den letz-
ten Jahrzehnten (s. die Monographien von M. P. Speidel und die zahlreichen Militärdiplome)
völlig auszuschließen. Piso 2005/1982 und Wiegels 2014 (o. Anm. 125) klammerten diese
«Germanen» stillschweigend aus den Teilnehmern am Italienfeldzug aus.

141 v. Domaszewski 1902, 509f.
142 Herod. 8, 8, 2.
143 Whittaker 1970, 289 Anm. 2 zu 8, 6, 6. Sonst blieb v. Domaszewskis Deutung offen-

bar unberücksichtigt.
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namen waren ja von den Ethnien abgeleitet. Dafür gibt es allein in den beiden letzten
Büchern zahlreiche Belege: Severus Alexander besucht auf dem Marsch in den Osten
tˇ te #Illyrik@ öùnh kaÏ stratfipeda (6, 4, 3), die Germanen gefährden t@ #Illyrik@
öùnh (6, 7, 2), deren Größe und Lage beschrieben wird (6, 7, 4; noch einmal 8, 2, 3), bei
den Ereignisse in Africa um die beiden Gordiane heißt es p»n tÌ Lib÷vn öùno« (7, 5, 8)
und pwmpei (sc. Gordian I.) tÌn tam›an toÜ öùnoy« (7, 6, 5), es ist von den Bemühun-
gen des Senats die Rede, t@ öùnh von Maximinus Thrax abspenstig zu machen (7, 7, 4),
von Schreiben an alle Statthalter, ihre öùnh sollten den Römern gehorchen (7, 7, 5),
vom Anschluss der meisten öùnh an die neuen Herrscher (7, 7, 6) und von Balbinus als
ãùnân Łghsˇmeno« $mwmptv«, bevor er Kaiser wurde (7, 10, 4), was ganz an die Be-
schreibung der früheren Tätigkeit von Pupienus erinnert. Bei der Belagerung von
Aquileia berichtet Herodian von dem übertriebenen Gerücht, alle Provinzen machten
gegen Maximinus mobil, pˇnta te öùnh #Illyrik@ kaÏ bˇrbara tˇ te Ép’ $natolaÖ«
kaÏ mesembr›ai« stratÌn $ge›rei (8, 5, 6), und nach Ende des Krieges schickt Pupienus
die meisten Truppen in ihre Provinzen und Standlager zurück, kaÏ tÌ mÍn ¡llo stra-
tivtikÌn $pwpemcen ö« te t@ öùnh kaÏ t@ oåkeÖa stratfipeda (8, 7, 7). Die Bevölke-
rung der Provinz kann dementsprechend mit dem jeweiligen Ethnikon benannt wer-
den, wie «Libyer» im Beispiel oben, oder, wie bei der Beschreibung der Rhein- und
Donaugrenze, als «Germanen» und «Pannonier» (6, 7, 6): (…) R̂ánfi« te kaÏ 5Istro«,
Ç mÍn Germano÷«, Ç dÍ Paifina« parame›bvn, «der eine vorbeifließend an den Germa-
nen (d.h. nach der Parallelisierung: den beiden germanischen Provinzen), der andere
an den Pannoniern (sc. den beiden pannonischen Provinzen)». Entsprechend ist auch
bei den Verbänden der jeweiligen Provinz von «den Pannoniern» usw. die Rede, z.B.
von t@« tân Paifinvn fˇlagga« (7, 8, 11) oder im Fall der Truppenkommandeure bei
der Belagerung von Aquileia von den strathgoÏ tân Paifinvn (8, 2, 2). Wenn Hero-
dian die Vexillation Germano› nennt, wie die «eigentlichen» freien Germanen, mit
einer unverkennbaren Konnotation zum Barbarentum, so entspricht das genau sei-
nem Weltbild. Nicht nur die Thraker bezeichnet er ihrem Wesen nach als typische
Barbaren, ƒsoi bˇrbaroi,144 sondern für ihn sind die nordwestlichen Provinzen alle-
samt: öùnh bˇrbara (8, 5, 6).145

Somit kann kein Zweifel bestehen: Bei der Truppe, die Pupienus nach Rom beor-
derte, handelte es sich um eine Vexillation der römischen Rheinarmee von wohl
erheblicher Größe (o\k çl›gh symmax›a nennt sie Herodian). Ihr Kommandeur
führte sie in Pupienus’ Hauptquartier Ravenna und unterstellte sich ihm, als Maxi-
minus’ Sache verloren war. Demgegenüber ist die Frage eher zweitrangig, ob sie ein
Teil von Maximinus’ Expeditionsarmee war oder ob es sich um ein Kontingent han-
delte, das von Germania superior aus über die Alpen nach Norditalien gesandt wurde.
v. Domaszewski nahm das Erste an, weil er davon ausging, dass die Alpenpässe von

144 Herod. 8, 6, 1 (s.o. Anm. 130).
145 Auch die Siegesinschrift Šābuhrs teilt das Heer Valerians in Truppen aus den einzelnen

öùnh des Reiches auf, beginnend mit $pÌ Germanân öùnoy« (ŠKZ I § 19–21).
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Italien aus bereits gesperrt worden waren. Zwei der drei Stellen, an denen Herodian
von Reitern der «Germanen» im Expeditionskorps Maximinus’ spricht, ließen sich
ohne Weiteres auch auf die Teilnahme von Kontingenten der Rheinarmeen beziehen:
dass der Kaiser in der ersten Schlachtreihe «zumeist» (mˇlista) die germanischen Rei-
ter platzierte, und dass diese von den Flüssen in den Ebenen «Germanias» her die rei-
ßende Strömung italienischer Gebirgsflüsse zur Zeit der Schneeschmelze unterschätz-
ten.146 Die erste Stelle, in der von einer taktischen Praxis die Rede ist, spricht sogar
stark dafür. Whittaker dachte an die zweite Möglichkeit, rechnete aber mit einem
für die Aufständischen bestimmten Rekrutenkontingent, was man ausschließen kann.
Grundsätzlich ist aber eine solche Operation, an der dann wohl vor allem der Legat
von Germania superior beteiligt war, durchaus denkbar.

Damit zurück zu der Ausgangsfrage, wie die ungewöhnliche Bewilligung der
Urkunden durch den obergermanischen Statthalter zu erklären sein könnte und ob
womöglich der Kaiser und seine Berater selbst dahinter standen. Gordian hatte die Sol-
daten jenes Jahrgangs über ihre Regeldienstzeit hinaus unter seinem Repräsentanten
L. Silius Amicus bei den signa behalten. Möglicherweise war das der erste Jahrgang,
der nach dem Jahr 238 aus den beiden Legionen ehrenhaft entlassen wurde; diese tru-
gen inzwischen vermutlich den ehrenden Beinamen Gordiana.147 Es ist durchaus da-
mit zu rechnen, dass Soldaten beider obergermanischer Legionen an den besproche-
nen Vorgängen in nächster Nähe der Kaiser einschließlich der Ausrufung Gordians III.
beteiligt gewesen waren. Wenn man berücksichtigt, dass den Kaisern und ihren Kom-
mandeuren in dieser Zeit alles daran liegen musste, sich der Gunst der Soldaten durch
Zuwendungen zu versichern, ließe sich die Gewährung solcher Urkunden gut verste-
hen, als eine Geste, die der sacra indulgentia des jungen Gordian über die ehrenvolle
Entlassung hinaus Nachdruck verlieh. Dann aber könnte es sein, dass die Erlaubnis
nur für jene Legionäre galt, die an den Ereignissen beteiligt waren. Für die Anferti-
gung der Urkunden hatten die Veteranen nach Aussage des libellus selbst zu sorgen.
Daher werden auch sie selbst, nicht der Kaiser, die Kosten getragen haben.

4. Ein verwandtes Dokument aus Rom

In die Diskussion muss ein bereits erwähntes, zwischen Ende Juni 248 und Herbst 249
entstandenes Dokument einbezogen werden, dessen Text große Ähnlichkeiten mit
den beiden Urkunden aufweist.148 Es wurde schon mehrfach behandelt149 und soll

146 Herod. 8, 1, 3; 8, 4, 3.
147 Bezeugt für die legio XXII Primigenia p.f. (241/244), die cohors I Septimia Belgarum (4. Dez.

241), die Mattiaci und den numerus exploratorum Divitiensium Germanicianorum (Fitz 1983,
156). Auch die zwei Legionen von Germania inferior waren Gordianae (Fitz 1983, 155). In un-
seren Urkunden fehlt der Beiname, wie zu erwarten, weil die Truppennamen nicht bei der Ent-
lassung, sondern bei der Rekrutierung unter Caracalla genannt werden.

148 Pferdehirt 2003; dies., RGZM 75 (AE 2003, 2030).
149 S. die in Anm. 156 genannte Literatur.
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hier noch einmal im Wortlaut vorgelegt werden. Über die Herkunft ist ebenfalls nichts
bekannt; auch hier ist aber wegen der origo des Soldaten aus Moesia inferior an den
unteren Donauraum zu denken. Es handelt sich um eine massive, 3,5 cm dicke,
16,6 cm hohe und 14,8 cm breite, vorzüglich erhaltene Bronzetafel mit einem sorgfäl-
tig verzierten Rahmen und einer scheibenförmigen Bekrönung von 4,0 cm Durch-
messer, in die ein Lorbeerkranz eingraviert ist. Die Rückseite ist leer; Lochungen wie
bei den beiden Urkunden fehlen. Sehr sorgfältige Schrift; die ersten fünf Zeilen mit
dem Kaiserbrief sind durch größere Buchstaben hervorgehoben. Der Text lautet (mit
Beibehaltung der Ordinierung):

Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Iulius Philippus Pius Felix Aug(ustus) et
Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Iulius Philippus Pius Felix Aug(ustus)

Aelio Aemiliano suo salutem.
Coh(orte) II vig(ilum) Philippiana (centuria) Martialis,

5 quae succura150 tua habes, Aemiliane karissime,
propter adversam corporis valetudinem sacra-
mento solvi volimus   vac. M(arcum) Aur(elium) M(arci) f(ilium)
Mucianum ex Moesia inferiore

Coh(ortis) II vigilum Philippianae, qui probitus est Gordia-
10 no et Aviola co(n)sulibus), mil(es) fact(us) XIII kal(endas) Iul(ias) a Celso pr(aefecto),

absentatus Ost(iae) ad vixill(ationem) id(ibus) April(ibus) Gordiano II et
Pompeiano co(n)s(ulibus), r(eversus)151 id(ibus) Aug(ustis) co(n)s(ulibus) s(upra)

s(criptis), absentat(us) in orien-
tale152 VIIII kal(endas) Sept(embres) Gordiano II et Pompeiano co(n)s(ulibus),

r(eversus)
VIIII kal(endas) Ian(uarias) Peregrino et Aemiliano co(n)s(ulibus), absentat(us)

15 Sardinia XVII kal(endas) Sept(embres) Philippo Aug(usto) et Titiano co(n)s(ulibus),
r(eversus) V kal(endas) Iun(ias) co(n)s(ulibus) s(upra) s(criptis),153 absentatu(s)

Lunae Pise id(ibus) Apr(ilibus)
Praesente et Albino co(n)s(ulibus), r(eversus) X kal(endas) Iulias
duobus Philippis Augg(ustis),  vac. incisus fru-
mentum public(um) kal(endis) Mart(iis) Arriano  et

20 Papo co(n)s(ulibus), vac. f(rumentum) p(ublicum) a(ccepit) d(ie) XXII ost(io) XII.

150 Assimiliert für sub cura. S. Anm. 155.
151 So ist das durchgestrichene R im Text aufzulösen: Speidel 2009/2007a, 345 und

2009/2007b, 301 mit Belegen, v. Saldern 2006, 295; r(editus) zuvor Pferdehirt.
152 Sc. expeditione: Speidel 2009/2007a, 345 Anm. 150; sinngemäß ähnlich v. Saldern

2006, 296f.
153 Die beiden Daten sind versehentlich vertauscht.
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Imperator Caesar Marcus Iulius Philippus Augustus und Imperator Caesar Marcus
Iulius Philippus Augustus grüßen ihren Aelius Aemilianus.

Es ist unser Wille, dass aus der Cohors II Philippiana der Wachsoldaten, Centurie des
Martialis, die unter deinem Kommando steht, teuerster Aemilianus, wegen schlechter
körperlicher Gesundheit vom Fahneneid entbunden wird Marcus Aurelius Mucianus,
Sohn des Marcus, aus der Provinz Moesia superior

von der Cohors II Philippiana der Wachsoldaten, der gemustert wurde im Konsulat
von Gordian und Aviola (239), als Soldat vereidigt am 13. Tag vor den Kalenden des
Juli (18. Juni) von dem Präfekten Celsus, abkommandiert nach Ostia zur (dortigen)
Vexillation an den Iden des April im Konsulat von Gordianus zum zweiten Mal und
Pompeianus (13. April 241), zurückgekehrt an den Iden des August im gleichen Jahr
(13. August 241), abkommandiert zum (Feldzug) im Osten am 9. Tag vor den Kalen-
den des September in Konsulat von Gordianus zum zweiten Mal und Pompeianus
(23. August 241), zurückgekehrt am 9. Tag vor den Kalenden des Januar im Konsulat
von Peregrinus und Aemilianus (23. Dezember 244), abkommandiert nach Sardinien
am 17. Tag vor den Kalenden des September im Konsulat von Philippus Augustus und
Titianus (15. August 245), zurückgekehrt am 5. Tag vor den Kalenden des Juni im glei-
chen Jahr (28. Mai 245),154 abkommandiert nach Luna und Pisa an den Iden des April
im Konsulat von Praesens und Albinus (13. April 246), zurückgekehrt am 10. Tag vor
den Kalenden des Juli (im Konsulat) der beiden Philippi Augusti (21. Juni 248);

eingetragen in die Liste der Empfänger von öffentlichem Getreide an den Kalenden
des März im Konsulat von Arrianus und Papus (1. März 243); er erhielt das kostenlose
Getreide am 22. Tag (jedes Monats) an Tor 12.

Dieser Text beginnt ebenfalls mit einem Kaiserbrief. Auch dabei sind sämtliche Titu-
laturelemente, der Schlussgruß, Datum und Ort weggelassen. Einige Wörter weisen
wie bei Urkunde A ‹falsche› Formen der fortgeschrittenen sprachlichen Entwicklung
auf: probitus für probatus, vixillatio für vexillatio und assimiliertes succura für sub cura.
Sie standen so sicher nicht im Kaiserbrief.155 Das Gleiche gilt für den grammatikalisch
falschen Satz quae (sc. cohors) … habes (entstanden aus einer Mischung von quam …
habes und quae … est).

Anders als Barbara Pferdehirt in der Editio princeps und im Kommentar
zu RGZM 75 trennten Michael A. Speidel und Falko v. Saldern die Liste der
Abkommandierungen und den Vermerk über die Einschreibung ins frumentum pu-
blicum vom Schreiben der Kaiser, sicher zurecht. Sie und andere Kommentatoren ver-
traten einhellig die Ansicht, dass die drei disparaten Teile ursprünglich nicht zusam-

154 Zur Vertauschung der Daten o. Anm. 153.
155 Zu den häufigen Unkorrektheiten bei Abschriften von Dokumenten bereits oben bei

Anm. 31. Assimilierte Formen von sub cura werden in Inschriften von Vigiles auch sonst ver-
wendet: CIL XIV 4503 succura; 4509 sucura.
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mengehörten, sondern vom Veteranen selbst zu privaten Zwecken ausgewählt und
zusammengestellt wurden.156

Zunächst stellt sich die Frage, wo der Kaiserbrief eigentlich endete. Nach der Ordi-
nierung reichte er bis zur origo des Vigil am Ende von Z. 8. Dafür spricht auch in der
nächsten Zeile der Neueinsatz mit der sachlich überflüssigen Wiederholung der Ko-
horte. Das anschließende qui probitus est schließt freilich wieder direkt an den Namen
des Soldaten am Ende des Kaiserbriefes an. Beides zusammen führt auf eine schlecht
gelungene Klitterung zweier Texte: des Kaiserbriefes und des Anfangs von Angaben
aus der Personalakte des Vigil. Diese begann sicherlich nicht mit qui, sondern nannte
nur Name und origo im Nominativ. Wenn davor noch einmal die Kohorte gesetzt war,
kann das als Zeichen dafür gelten, dass ein Auszug aus einer Liste aus dem Tabularium
der Vigiles vorliegt, in der Soldaten aus mehreren Kohorten genannt waren, die be-
troffen waren.157 Wenn M. Aurelius Mucianus allein genannt war, wie es den Anschein
hat,158 würde der Auszug aus einer Liste stammen, in der allgemein missi aufgeführt
waren. Auffällig ist in jeden Fall, dass in dem Dokument der Tag der missio fehlt. Der
Eintrag könnte in seiner ursprünglichen Form so rekonstruiert werden:
coh(ortis) II vig(ilum) Philippianae: M. Aurelius M. f. Mucianus ex Moesia inferiore,
prob!a"tus Gordiano et Aviola cos., mil(es) fact(us) XIII kal(endas) Iul(ias) a !Gentilno-
men" Celso pr(aefecto) !missus ex causa Datum ab Aelio Aemiliano pr(aefecto)".
Bis hierher ergibt sich somit eine Parallele zu den beiden Urkunden der Legionäre.

Wahrscheinlich war aber auch die exakte Angabe zum frumentum publicum Be-
standteil der Personalunterlagen. Das ergibt sich aus den zahlreich erhaltenen Weih-
inschriften von Einheiten der Vigiles, die zum frumentum publicum zugelassen wor-
den waren, aus Rom und vor allem aus der Kaserne der Vigiles-Vexillationen in Ostia,
die dorthin im 4-Monats-Rhythmus jeweils an den Iden entsandt wurden. Diese Wei-
hungen waren Gemeinschaftsereignisse der Truppenteile; es wurden neben den Anga-
ben zum frumentum publicum der Präfekt, der Subpräfekt, der Tribun bzw. die Tribu-
nen, Cohors und Centuria oder jedenfalls Teile dieser Gruppe genannt, nicht selten
auch der Tag des Eintritts in die Truppe. Zwei Auszüge aus solchen Texten zeigen, wie
stark die Elemente miteinander verbunden waren:

156 v. Saldern 2006, 294–296; 304f.; Speidel 2009/2007a, 345; Speidel 2009/2007b, 300;
so auch Eck 2009, 249f.; Mráv – Szabó 2009, 258 und Haensch 2009a, 12 Anm. 52 in seiner
Einführung. Ausführlicher Kommentar zu den Abkommandierungen, vor allem zu den Daten
der expeditio Persica Gordians III. und der Rückkehr Philipps nach Rom sowie zu Aufgaben und
Einsatzradius der Vigiles bei v. Saldern 2006, 296–299 und 307–307, zum frumentum publi-
cum 299f.

157 Auch v. Saldern 2006, 295 rechnet mit weiteren Entlassungen.
158 Siehe die Konstutition Traians für nur zwei Soldaten des exercitus Cappadocicus (o. Anm.

124).



Eine honesta missio in Sonderformat 67

T. Scutrius T. lib(ertus) Fab(ia) Sabinianus, Rom(a), m(iles) f(actus) pr(idie) k(alendas)
Iun(ias) (sc. Anullino II et Frontone cos., 31. Mai 199) Magno pr(aefecto), f(rumentum)
p(ublicum) a(ccipit) d(ie) X t(abula) CXLIV k(ausa) c(ognita).159

M. Atteius Primit[ivu]s, miles factus VII !idus" Iulias (25. Juni) Umbricio Emiliano
pref(ecto), suprefecto Senecione, accipit frumentu {accipit} die primo ostio XVI.160

Beide Texte entsprechen fast genau den Angaben vor und nach den Abkommandie-
rungen auf der Tafel. Gerade auch der Tag des Eintrags in die Liste der Empfänger war
in den Akten registriert, wie die Überschrift der Weihung von 18 Centurien-Kamera-
den zeigt, aus der das erste Zitat oben genommen ist:
ii, qui frument(um) publ(icum) incisi sunt kal(endis) Martis (sc. C. Fulvio Plautiano pr.
pr. c. v. II, P. Septimio Geta II cos., 1. März 203) de suo posuerunt, quorum nomina infra
scripta sunt, milites facti Anullino II et Frontone cos. (199).161

M. Aurelius Mucianus, missus ex causa, muss die Angabe zum frumentum publicum
also keineswegs selbst aus anderer Quelle angehängt haben; sie war bei den Vigiles
sehr wahrscheinlich Bestandteil der Personalakte, aus der anfangs zitiert wird. Das
kann dann aber auch für den Teil dazwischen gegolten haben, die komplette Aufstel-
lung seiner Abkommandierungen,162 unbeschadet der Tatsache, dass bei den Einhei-
ten ganz ähnliche personenbezogene Aufstellungen darüber geführt wurden, jeden-
falls für bestimmte kürzere Zeiträume.163

Im Ergebnis käme man dann nur auf zwei Quellen, aus denen der Text zusammen-
gestellt wurde: den Kaiserbrief, in dem ohne Weiteres nur dieser eine causarius ge-
nannt gewesen sein kann, und die Entlassungsakte zur Person. Auch wenn der Soldat
das Verzeichnis seiner Abordnungen selbst hinzugefügt haben sollte, ändert das nichts
an der Übereinstimmung mit dem Konzept der beiden Urkunden aus dem oberger-
manischen Exercitus. Auch hier steht ein Kaiserbrief mit der Anordnung einer missio
an der Spitze und folgen die persönlichen Daten aus der Buchführung der Truppe.

Die Tafel des stadtrömischen Vigil ist allerdings, wie in allen Beiträgen nach der
Editio princeps übereinstimmend festgestellt wurde, keine Urkunde. Ihr fehlen alle
erforderlichen Kriterien einschließlich des wichtigsten, der Bezeugung als descriptum
et recognitum durch die Siegel von Zeugen. Sie sollte nach der Absicht des Veteranen
auch keine Urkunde sein. Dafür spricht nicht nur das Weglassen eines zentralen Ele-
ments eines instrumentum, nämlich des Datums, sondern insbesondere die gewählte

159 CIL VI 220, 9; Weihung aus dem Jahr 203 von 16 Soldaten einer Centurie aus einem Jahr-
gang.

160 CIL XIV 4509, Z. 6–8; genannt sind noch zwei Kommilitonen.
161 CIL VI 220, 6–8.
162 Auch v. Saldern 2006, 305 geht davon aus, dass es sich bei beidem um Auszüge aus

der Personalakte handelt, die aber, wie er annimmt, vom Veteranen selbst zusammengestellt
wurden.

163 Das Paradebeispiel ist P.Gen.Lat. 1 = RMR 10 vermutlich vom Jahr 88, auf das Speidel
2009/2007a, 301f. und v. Saldern 2006, 295 hinweisen. Die Listen betreffen einzelne Personen
(für vier sind sie erhalten) und umfassen jeweils einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren.
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Form – eine massive, mit einem Kranzemblem bekrönte hochrechteckige Platte mit
einem verzierten Rahmen. Sie hat die Form einer Miniaturstele, wie etwa Patronats-
urkunden. Sie steht in der Tradition von Dossiers auf Stelen, exempla, die sich nicht
nur regelmäßig die Städte, sondern auch Privatpersonen zur Wahrung und Zurschau-
stellung ihrer Rechte und ihres Ranges anfertigten.164 Eine Manipulierung des Inhalts,
insbesondere eines Kaiserbriefs, dem eine sakrale Autorität zugesprochen wurde,
hätte möglicherweise als schweres Delikt geahndet werden können.165 Das Dokument
des Vigil war schon deshalb weit mehr als eine persönliche Erinnerung; es war ein
glaubhafter Nachweis.

Man kann weitergehen und mit ziemlicher Sicherheit den Herstellungsort der
Bronzetafel benennen. Sie weist vom Schriftbild her eine unverkennbar starke Ähn-
lichkeit zu den Schauseiten der Militärdiplome seit den Severern auf, gerade auch der
unter den beiden Philippi.166 Deshalb ist es mehr als wahrscheinlich, dass der entlas-
sene Vigil sein Dokument von eben dieser Werkstatt in Rom anfertigen ließ, die auf
die Herstellung von Bronzeurkunden mit kaiserlichen Konstitutionen spezialisiert
war. Der Soldat muss sich folglich mit von ihm hergestellten Abschriften eines Kaiser-
briefs und von Verwaltungstexten aus dem Tabularium der Vigiles an diese fabrica ge-
wandt haben, und diese hat anscheinend ohne weiteres seinem Auftrag entsprochen.
Für den gesamten Vorgang war vermutlich ebenfalls eine Autorisierung durch den
praefectus vigilum erforderlich. Das würde im Kern auf ein ähnliches Procedere wie bei
den besprochenen Urkunden führen: eine Anfrage und eine erteilte Erlaubnis, dies-
mal durch den praefectus vigilum Aelius Aemilianus.

Dieser causarius wird kaum als Erster und Einziger auf diese Idee gekommen sein
und die Produktionsstätte der Militärdiplome nicht nur für ihn allein ein Dokument
dieser Art hergestellt haben. Das kann aber nur heißen, dass man in dieser Zeit mit
eingespielten Vorgängen und einer größeren Anzahl solcher privater Dokumente zu
rechnen hat, zumindest bei den Vigiles, die ihren Militärdienst in der Heimat nicht in-
direkt über Militärdiplome nachweisen konnten.

Die unverkennbare inhaltliche Verwandtschaft der Urkunden des Jahres 240 für
Legionssoldaten des obergermanischen Exercitus und des Dokuments eines stadt-

164 Zu dieser Thematik und zur Verwendung von Symbolen Haensch 2009a, 5–7 in seiner
Einführung (mit der Deutung des Kranzes als Symbol für die missio [6 Anm. 24]). Zum Thema
«dauerhafte Publikationen von Staatsurkunden durch Einzelne» s. auch (mit anderen Inhalten)
die Fallstudie von Kokkinia 2009.

165 Zu diesen Fragen Eich 2009, 268–273, mit dem Hinweis auf die pseudo-paulinischen
Sentenzen 5, 25, 9 [10]: qui falsis instrumentis actis epistulis rescriptis sciens dolo malo usus fuerit,
poena falsi coercetur: ideo humiliores in metallum damnantur, honestiores in insulam deportantur.

166 Eine Liste der mittlerweile 16 Prätorianerdiplome aus der Zeit der Philippi und Abbildun-
gen bei Eck – Pangerl 2011, 257f. Dazu kommt das Flottendiplom CIL XVI 152 vom 28. De-
zember 247, das den nämlichen Aelius Aemilianus noch als Präfekt der classis praetoria Philip-
piana Misenensis zeigt. Zwei vollständige, vorzüglich erhaltene Prätorianerdiplome auch bei
Weiss 2002, 505–526; 534–542.
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römischen Vigil aus den Jahren 248/249, das kaum das einzige gewesen sein wird, deu-
tet auf einen gemeinsamen Hintergrund hin. Man weiß allerdings viel zu wenig, um
diese Zusammenhänge genauer beschreiben zu können. Aber es drängt sich doch der
Eindruck auf, dass die massiven Erschütterungen des Jahres 238 dabei eine wichtige
Rolle spielten.

5. Fazit und Ausblick

Die Urkunden aus dem Vorgang des Jahres 240 n. Chr. dienten den Soldaten dazu, in
ihrer neuen Umgebung bzw. in der Heimat ihre für Kaiser und Reich geleisteten
Dienste aufzeigen und die erworbenen Ansprüche ohne Widerstände durchsetzen zu
können.167 Gerade in einer Zeit, in der die finanzielle Lage des Staates immer ange-
spannter wurde und der provinzialen Bevölkerung steigende Lasten zugemutet wur-
den, kam dieser Sicherheit für jemanden, der vom zwangsrekrutierten jungen Mann
in den Kreis der privilegierten honesti aufgestiegen war, eine erhöhte Bedeutung zu.
Die «Hilferufe aus den Provinzen»168 und die zahlreichen Kopien von sacrae litterae
lassen deutlich erkennen, wie prekär Sicherheit geworden war und welchen Gefähr-
dungen man ausgesetzt sein konnte, auch wenn man dies nicht generalisieren darf.169

Schon die bisher bekannten Dokumente zu Entlassungen aus dem 3. Jahrhundert
waren aus Metall, und aus Bronze sollten ausdrücklich auch die Diplome vom Jahr
240 sein. Bronze war für Urkunden ein besonders prestigeträchtiges Material. Persön-
liche Urkunden aus Bronze waren vom Kaiser bisher hauptsächlich in Form der Mili-
tärdiplome für die Verleihung von Bürgerrecht und Conubium ausgestellt worden,
also für eine noch grundsätzlichere Veränderung des persönlichen Status. Nicht nur
zur Absicherung, sondern auch zur ideellen Erhöhung der Vorgänge gegenüber den
kurzen Texten privater Dokumente verlieh man den neuen Urkunden für Legionäre
eine Art sakraler Aura, indem man am Anfang den Kaiser selbst zum konsularen
Statthalter sprechen ließ und bei den persönlichen Daten von der sacra indulgentia des
dominus noster redete.170 In der neuen Urkunde des einfachen miles wurde das noch
gesteigert durch den Wortlaut der Petition, in der noch einmal von der sacra indulgen-
tia und vom sacratissimus Imperator die Rede ist und dann auch der vir clarissimus
consularis persönlich sein Einverständnis zum Ausdruck bringt.

Ganz ähnliche Motive leiteten auch Marcus Aurelius Mucianus, den Vigil in Rom,
der aus der gleichen Region kam und schon nach kaum mehr als zehn Jahren wegen
Dienstunfähigkeit aus der Truppe ausscheiden musste. Auch er setzte seinen Ehrgeiz

167 Zur gestiegenen Erwartung der Soldaten auf soziale Anerkennung für den dolor magnus
der militia im 3. Jahrhundert Speidel 2012, 179 und ders. 2015, 54f.

168 Herrmann 1990; Hauken 1998, 325f. Weitere Beispiele bei Souris – Haensch 2009.
169 Diese Einschränkung hat Speidel 2015, 50–53 überzeugend begründet.
170 Zur Voranstellung kaiserlicher Schreiben in Dokumenten und diesen Tendenzen Haensch

2007, 221–225; «sakrale Aura» Eich 2009, 273.



70 Peter Weiß

daran, seine eingeschränkten Privilegien als frühzeitig entlassener causarius171 in der
Heimat durch ein überzeugendes Dossier glaubhaft zu machen und seine Verdienste
durch die Zeugnisse seines rastlosen Einsatzes an wechselnden Orten aufzuzeigen, bis
hin zur Teilnahme an der expeditio orientalis des Kaisers. Die Stellung als Vigil in der
Urbs gab ihm nicht nur die Gelegenheit, auf das Privileg des kostenlosen Getreide-
empfangs hinzuweisen, sondern bei der Werkstätte für kaiserliche Urkunden schlecht-
hin ein repräsentatives Dokument in Auftrag zu geben, das sich heraushob und
zugleich die Glaubwürdigkeit erhöhte. Seine Handschrift wird in diesem Raum durch
die Militärdiplome manchem nicht unbekannt gewesen sein.172 Die Krönung stellt
auch hier der Kaiserbrief am Anfang dar, der ihm persönlich galt. Die besondere Aus-
strahlung, die von einer Willenserklärung des Kaisers ausging, ist in allen drei Doku-
menten spürbar, und gerade in der neuen Urkunde wird das Bemühen deutlich zu
zeigen, dass Kaiser und Statthalter dem eigenen Anliegen einmal ganz nahe gekom-
men waren.173

Wie ging es weiter? Einige Jahrzehnte später rechnete man in der kaiserlichen Zentrale
offenbar damit, dass Veteranen Entlassungsdokumente besaßen (aber nicht unbe-
dingt in Bronze), wie aus einem Reskript von Diocletian und Maximian vom Jahr 286
hervorgeht.174 Hier wird bestätigt, dass die privilegia veteranorum auch dann bean-
sprucht werden konnten, wenn die instrumenta facta über die honesta missio verloren
gegangen waren – vorausgesetzt, die veritas ließe sich aliis evidentibus probationibus
aufzeigen. Den Veteranenstatus ohne eine Urkunde nachzuweisen, konnte vor Gericht
nach wie vor schwierig sein.175

Von Entlassungsdokumenten für Soldaten ist dann in sacrae litterae von Licinius
vom 10. Juni 311 die Rede, einem Rundschreiben aus Serdica über eine neue vorteil-
hafte, in allen Einzelheiten festgelegte Steuerregelung für die Veteranen, mit der Be-
stimmung, dass sie deshalb ihren Status ohne Mühe nachweisen können sollten. Die
Konstitution war seit 1937 durch eine Bronzetafel aus Brigetio bekannt;176 jetzt gibt
es ein zweites, in wichtigen Teilen besseres exemplum sacrarum litterarum mit einem

171 Zur Kürzung der vollen Privilegien für missi ex causa, die weniger als 20 Jahre gedient ha-
ben, durch Caracalla im Jahr 213 (C. Iust. 5, 65, 1; 12, 35, 2) und zu ihrem geringeren sozialen
Ansehen Van Lommel 2013.

172 Auch wenn der große Zustrom der Auxiliardiplome aus Bronze in den Balkanraum seit
den Markomannenkriegen unterbrochen war und unter Commodus versiegte, so kennt man aus
den folgenden Jahrzehnten doch eine Reihe von Urkunden für Soldaten der beiden prätorischen
Flotten, für kaiserliche equites singulares und vor allem für Prätorianer, die seit Septimius Seve-
rus weitgehend aus den Balkanprovinzen rekrutiert wurden (zu letzteren Eck 2010a).

173 So in Anlehnung an eine Formulierung von Haensch 2007, 225.
174 C. Iust. 4, 21, 7. Speidel 2009/2007a, 338f.
175 Beispiele bei Speidel 2009/2007a, 338–343.
176 AE 1937, 232 = FIRA I2, 93; Corcoran 1996, 145–148 (AE 151, 27; 1951, 118; 1953, 240;

1954, 39; 1955, 114; 1956, 258; 1980, 707; 1995, 32). Dort im Präskript Licinius und Constantin
als Erlasser genannt. Speidel 2009/2007a, 334f.
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anderen Adressaten auf einer Bronzestele aus der Umgebung von Durostorum.177 Da-
rin wird auf die bisherige Praxis Bezug genommen, «dass, sooft sehr viele Personen
gemeinsam die honesta missio vom Dux erhielten, die missoria (wohl tabula178) beim
actuarius (wohl der Einheit) verblieb und jeder einzelne sich eine Abschrift anfertigte».
Nun aber folgt die Anordnung, «dass, wenn die Soldaten die missio honesta oder
causaria (…) erlangen, jeder einzelne seine spezielle missio vom Dux erhält, damit ein
Nachweis der Wahrheit und Glaubwürdigkeit bei ihnen verbleibt und sie dadurch
dauerhafte und unerschütterliche Sicherheit genießen.»179 Bei der neuen Regelung
waren vermutlich keine Metalldokumente gemeint, sondern solche aus vergäng-
lichem Material. Aber nun waren es offenbar richtiggehende Urkunden, die für alle
Soldaten eines Entlassungsvorgangs vom Dux ausgegeben wurden, wohl ohne Antrag.
Insofern ging diese Regelung über die des Jahres 240 hinaus. Doch die hier behandelte
Aktion hatte ihr auch insofern vorgegriffen, als sie von staatlicher Seite ausging. Die
im Jahr 311 von Licinius gegebene Begründung entspricht inhaltlich völlig derjeni-
gen, die unser miles im Jahr 240 in seinem libellus vorbrachte. Der obergermanische
Legat L. Silius Amicus hätte sie nicht besser formulieren können.

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Institut für Klassische Altertumskunde
Abt. Alte Geschichte
Leibnitzstr. 8
24118 Kiel
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Solin – Salomies 21994: H. Solin – O. Salomies, Repertorium nominum gentilium et cog-

nominum Latinorum.
Souris – Haensch 2009: G. Souris – R. Haensch, RECAM III 112 (SEG 48, 1583): Abuse of

Power by Members of the Roman Administration and the Imperial Reaction, in: Haensch
2009, 349–365.

Speidel 1984/1977: M. P. Speidel, A Thousand Thracian Recruits for Mauretania Tingitana,
in: ders., Roman Army Studies vol. 1, 1984, 341–347 (= AntAfr 11, 1977, 167–173).

Speidel 1992/1983a: M. P. Speidel, The Centurions’ Titles, in: ders., Roman Army Studies, vol.
2, 1992, 21–39 (= EpigrStud 13, 1983, 43–61).

Speidel 1992/1983b: M. P. Speidel, Cash from the Emperor, in: ders., Roman Army Studies,
vol. 2, 1992, 363–368 (= AJPh 104, 1983, 282–286).

Speidel 1992/1985: M. P. Speidel, Bithynian Gravestones of Roman Legionaries, in: ders.,
Roman Army Studies, vol. 2, 1992, 180–182 (= EA 6, 1985, 97–102).

Speidel 1992/1990: M. P. Speidel, The Names of Legionary Centuriae, in: ders., Roman Army
Studies, vol. 2, 1992, 40–42 (= Arctos 24, 1990, 135–137).

Speidel 2009/2007a: M. A. Speidel, Honesta missio. Zu Entlassungsurkunden und verwand-
ten Texten, in: ders., Heer und Herrschaft im Römischen Reich der Hohen Kaiserzeit 2009,
317–346 (= M. A. Speidel – H. Lieb [Hrsg.], Militärdiplome. Die Forschungsbeiträge der
Berner Gespräche von 2004, 2007, 293–325).

Speidel 2009/2007b: M. A. Speidel, Einheit und Vielfalt in der römischen Heeresverwaltung,
in: ders., Heer und Herrschaft im Römischen Reich der Hohen Kaiserzeit 2009, 283–304 (= in:
R. Haensch – J. Heinrichs [Hrsg.], Herrschen und Verwalten. Der Alltag der römischen
Administration in der Hohen Kaiserzeit 2007, 173–194).

Speidel 2009/2007c: M. A. Speidel, Rekruten für ferne Provinzen. Der Papyrus ChLA X 422
und die kaiserliche Rekrutierungszentrale, in: ders., Heer und Herrschaft im Römischen
Reich der Hohen Kaiserzeit 2009, 213–234 (= ZPE 163, 281–295).

Speidel 2012: M. A. Speidel, Being a Soldier in the Imperial Roman Army, in: C. Wolff
(Hrsg.), Le métier de soldat dans le monde romain. Actes du cinquième congrès de Lyon
(23–15 septembre 2010), 175–186.

Speidel 2015: M. A. Speidel, Kaiserliche Privilegien, Urkunden und die «Militäranarchie» des
Zeitalters der «Soldatenkaiser». Einige Beobachtungen, in: U. Babusiaux – A. Kolb (Hrsg.),
Das Recht der «Soldatenkaiser». Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs, 46–64.

Van Lommel 2013: K. Van Lommel, The Terminology of the Medical Discharge and an Iden-
tity Shift among the Roman Disabled Veterans, AHB 27, 65–74.

Varbanov 2007: I. Varbanov, Greek Imperial Coins and their Values, Vol. II.
Weiss 2002: P. Weiss, Ausgewählte neue Militärdiplome. Seltene Provinzen (Africa, Maureta-

nia Caesariensis), späte Urkunden für Prätorianer (Caracalla, Philippus), Chiron 32, 491–543.
Weiss 2004: P. Weiss, Neue Fragmente von Flottendiplomen des 2. Jahrhunderts n. Chr. Mit

einem Beitrag zum Urkundenwert des Außentexts bei den Militärdiplomen, ZPE 150,
243–252.

Weiss 2015a: P. Weiss, Konstitutionen eines toten Kaisers: Militärdiplome von Commodus aus
dem Jahr 193 n. Chr., in: S. Panzram – W. Riess – C. Schäfer (Hrsg.), Menschen und Orte
der Antike. Festschrift für Helmut Halfmann zum 65. Geburtstag, 273–280.

Weiss 2015b: P. Weiss, Die Militärdiplome unter Marc Aurel und Commodus. Kontinuitäten
und Brüche, in: V. Grieb – C. Koehn (Hrsg.), Marc Aurel (in Vorbereitung).



Eine honesta missio in Sonderformat 75

Whittaker 1970: Herodian II. With an English translation by C. R. Whittaker, Loeb Classic
Library.

Wiegels 2014: R. Wiegels, Zu den Heeresformationen Roms an Rhein und oberer Donau in
der Zeit des Alexander Severus und Maximinus Thrax, Klio 96, 93–143.

Wiegels – Moosbauer 2011: R. Wiegels – G. Moosbauer u.a., Eine römische Dolabra mit
Inschrift aus dem Umfeld des Schlachtfeldes am Harzhorn (Lkr. Northeim) in Niedersachsen,
AKB 41, 501–570.

Wolff 1986: H. Wolff, Die Entwicklung der Veteranenprivilegien vom Beginn des 1. Jahrhun-
derts v. Chr. bis auf Konstantin d. Gr., in: W. Eck – H. Wolff (Hrsg.), Heer und Integra-
tionspolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle, 44–115.

Wolters 2013: R. Wolters, Wiedergewonnene Geschichte. Der Feldzug des Maximinus
Thrax in das Innere Germaniens 235/236 in der numismatischen Überlieferung, in: Pöppel-
mann – Deppmeyer – Steinmetz 2013, 116–123.

Abbildungsnachweis

1. 2 Photos A. Pangerl
3. 4 Photos Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz
5. Münzen & Medaillen GmbH, Auktionskat. 39, 2013, 165
6. F. L. Kovacs, Mail Bid Sale XVI, 2004, 225



Der CHIRON wird jahrgangsweise und in Leinen gebunden ausgeliefert.
Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen entgegen.

Verlag: Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Druck und buchbinderische Verarbeitung: Hubert & Co. GmbH & Co. KG, Göttingen

Anschrift der Redaktion: Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des
Deutschen Archäologischen Instituts, Amalienstr. 73b, 80799 MÜNCHEN, DEUTSCHLAND

redaktion.chiron@dainst.de


